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Ein „vor 1506“ zu datierender Beleg (1365 ?) ist die erste Nachricht über das heutige Stützerbach. Er spricht von
einer Schneidemühle am „Stoczerbach“ (im 16. Jahrhundert der Name für die heutige Lengwitz). 1660 kommt es
zur Teilung Stützerbachs in einen weimarischen (Sachsen-Weimar) und einen kursächsischen (ab 1815 preußi-
schen) Teil. Die Grenze verlief längs des Flüsschens Lengwitz mitten durch den damals nur aus wenigen Häusern
bestehenden Ort. Seitdem entstanden alle öffentliche Einrichtungen doppelt: So hatte bzw. hat Stützerbach je
zwei Kirchen, Friedhöfe, Schulen, Feuerwehren oder Gemeindeämter, was zu mancher Kuriosität führte.
Mitte des 17. Jahrhundert entsteht die erste Glashütte in Stützerbach. Sie bildet den Anfang zu einer langen Tradi-
tion des Glasinstrumentenblasens, welche zu bedeutenden Höhepunkten führte wie die ersten in Deutschland in-

dustriell gefertigten Thermometer, Glühbirnen oder Rönt-
genröhren. Stützerbach bleibt der Ruhm - reich
geworden ist der Ort dadurch nicht.
Mit der Glasindustrie eng verbunden ist auch der Besuch
des bedeutendsten Gastes von Stützerbach: Von 1776
bis 1780 weilte Goethe insgesamt dreizehn Mal hier, und
er kehrte dabei häufig beim Glashüttenbesitzer Gunde-
lach ein. Das Haus ist heute eine Goethegedenkstätte.
Eine neuere Entwicklung begann 1870. Stützerbach
etablierte sich wegen seiner schönen Lage und der aner-
kannten Erholungsmöglichkeiten als gut besuchter Ur-
laubs- und Kurort, insbesondere für Kaltwasserkuren.
1906 wurde die Bahnstrecke von Ilmenau über Stützer-
bach hinauf zum Rennsteig und wieder hinunter nach
Schmiedefeld gebaut. Sie gehört zu den steilsten normal-
spurigen Bahnstrecken Deutschlands und ist eine inge-
nieurtechnische Meisterleistung. Leider finden derzeit
hier nur Sonderfahrten statt.
Stützerbach hat heute ca. 1300 Einwohner.
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Liebe Bürgerinnen und
Bürger des Ilm-Kreises,

das Jahr 2010 neigt sich seinem En-
de entgegen und es ist wieder ein-
mal Zeit, auf Ereignisse des Jahres
zurückzublicken.
Für den Ilm-Kreis als Schulträger
war es das Jahr der Schulen. Durch
das Konjunkturpaket II der Bundes-
regierung sowie Möglichkeiten der
Städtebauförderung konnten wir in
diesem Jahr an 16 Standorten Ar-
beiten abschließen und die sanier-
ten bzw. neugebauten Gebäude wie-
der an die Schüler und Lehrer
übergeben.
So konnten z.B. die Sanierungsar-
beiten an den Grundschulen Johann
Sebastian Bach in Arnstadt, Karl
Zink und Ziolkowski in Ilmenau, an
der in Gehren und an den Turnhallen
Am Stollen in Ilmenau und an der
der Grundschule Holzhausen abge-
schlossen werden. Für das Förder-
zentrum Dr. Hans Vogel in Ilmenau
wurde ein Ersatzneubau realisiert.
Neben der infrastrukturellen Ausstat-
tung der Schulen ist es zur Siche-
rung des Fachkräftebedarfs in den
kommenden Jahren mindestens ge-
nauso wichtig, eine zukunftssichere
berufliche Entwicklung der jungen
Menschen zu sichern. Mit dem Zen-
trum zur beruflichen Orientierung in
der Kauffbergstraße haben wir in
Arnstadt eine Institution, in der sich
die Schüler über verschiedene im
Kreis angebotene Ausbildungen in-
formieren können. Zusätzlich konn-
ten wir im November mit der Inbe-
triebnahme des Informationsbusses
ein thüringenweit einmaliges mobi-
les Informationsangebot für Schüler
schaffen (siehe S. 4 )
Besonders positiv zu bewerten war
in diesem Jahr die wirtschaftliche
Entwicklung des Ilm-Kreises. Die
Wirtschaftsregion Erfurter Kreuz bie-
tet mit insgesamt 400 Hektar (200
ha besiedelt und 200 ha geplant)
thüringenweit die größten Industrie-
und Gewerbeflächen und kann mit
erfolgreichen Ansiedlungen und vor-
handenen Entwicklungspotentialen
werben.
Anfang Juni erinnerten wir mit einer
Festveranstaltung an das 20-jährige
Bestehen der Kommunalen Selbst-
verwaltung, am 3. Oktober feierten
wir den 20. Jahrestag der Wiederver-
einigung Deutschlands und konnten
somit auch auf 20 Jahre Entwicklung
der Demokratie und das Zusammen-
wachsen von Ost und West zurück-
blicken.
Aber das Jahr 2010 war auch von
Katastrophen gekennzeichnet wie
beispielsweise die Flutkatastrophe in
Pakistan im August und die schwere
Erdbebenkatastrophe in Haiti Anfang
des Jahres, dessen Auswirkungen
bis heute andauern. Zur Unterstüt-
zung der überwiegend in Armut le-
benden Menschen haben wir durch
unsere gemeinsame Aktion mit dem
Deutschen Roten Kreuz, dem Verein
„Freies Wort hilft“ und der Sparkasse
Arnstadt-Ilmenau „Eine Schule für
Haiti“ Spenden in Höhe von 100.000
Euro sammeln können. Mit dieser
Aktion konnten wir den Wiederauf-
bau und den Fortbestand einer
Schule in Palmiste-à-Vin unterstüt-
zen und so beitragen, den Kindern
von Haiti wieder eine Zukunft mit Bil-
dung zu geben.
Ihnen und Ihren Familien ein besinn-
liches Weihnachtsfest und ein gutes,
erfolgreiches neues Jahr
Ihr
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Dr. Benno Kaufhold
Landrat des Ilm-Kreises

Wir laden ein uns kennenzulernen
„Schnuppertag“ im Arnstädter Gymnasium

im Schulteil Käfernburger Str. 2
für Eltern und Schüler der vierten Klassen

Nichtamtlicher Teil



Gute Ergebnisse für Musikschüler

Anfang November fand in Bad
Sulza der alljährliche Wettbe-
werb für Kinder und Jugendli-
che statt, an dem sich wieder

Schüler der Musikschule des
Kreises sehr erfolgreich betei-
ligten:
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Auch Tarik Wagner und Mika Wilhelm (hier bei einem Konzert in
der Musikschule) vertraten die Musikschule in Bad Sulza mit
sehr gutem Erfolg

Altersklasse bis 7 Jahre:
Emil Beck (Klavier) - mit sehr
gutem Erfolg

Altersklasse 8-10 Jahre
Tarik Wagner (Gitarre) - mit
sehr gutem Erfolg
Mika Wilhelm (Gitarre) - mit
sehr gutem Erfolg

Altersklasse 11-13 Jahre
Niklas Lembke (Gitarre) - mit
gutem Erfolg
Stephan Meise (Klavier) - mit
sehr gutem Erfolg
Felix Beck (Klavier) - mit her-
vorragendem Erfolg

Altersklasse 17-18 Jahre
Lisa Leipoldt (Gitarre) - mit
sehr gutem Erfolg

Landräte-Wanderung im Landkreis Sonneberg

Seit einigen Jahren bereits
finden sich die Landräte des
Südthüringer Raums zu einer
gemeinsamen Wanderung
entlang des Rennsteigs zu-
sammen.
Diesmal folgten ihre Amtskol-
legen Thomas Müller (Hild-
burghausen) und Benno Kauf-
hold (Ilm-Kreis) der Einladung
der Sonneberger Landrätin
Christine Zitzmann.
Stand bei den ersten Wande-
rungen 2006 und 2007 noch

der Rennsteig selbst im Mit-
telpunkt, war diesmal der
Blick in die Landstriche links
und rechts des Höhenweges -
die so genannten „Rennsteig-
leitern“ - gerichtet. Thema der
gemeinsamen Gespräche war
vor allem die touristische Ver-
marktung dieser Region.
Dass der Thüringer Wald
auch im Landkreis Sonneberg
viel zu bieten hat, wurde hier-
bei deutlich. Unter Leitung
von Kreiswegewart Eckard

Resch führte die Wanderung
über acht Kilometer von
Steinheid zur Steinacher Fell-
bergbaude nahe der Skiarena
Silbersattel, Thüringens größ-
tem und schneesicherstem al-
pinen Skigebiet. Markante
Wegpunkte waren dabei das
868 Meter hoch gelegene
„Kieferle“ als Hausberg Stein-
heids, die „Milonsruh“ mit ei-
nem bemerkenswerten Blick
auf Steinach und der 842 Me-
ter hohe Fellberg.

Landrätin Christine Zitzmann erläutert Dr. Kaufhold die zu ihren Füßen liegende Stadt Steinach,
rechts der Hildburghäuser Landrat Thomas Müller

www.ilm-kreis.de

Selbsthilfetag 2010 -
Selbsthilfe in Aktion

Unter diesem Motto hatten
am 4. November zum 4. tradi-
tionellen Selbsthilfetag die
AWO und die Kontakt- und In-
formationsstelle für Selbsthilfe
(KISS), einige Krankenkassen
und die Ilm-Kreis-Kliniken in
das AWO Pflegeheim „Hütten-
holz“ in Ilmenau eingeladen.
69 Selbsthilfegruppen (SHG)
werden KISS unter einem
Dach gebündelt. Weitere SHG
befindet sich im Entstehen.
Landrat Dr. Kaufhold dankte
für das ehrenamtliche Enga-
gement und sagte seine wei-
tere Unterstützung für die Ar-
beit der Selbsthilfegruppen
zu.
Selbsthilfegruppen, Verbände
und Einrichtungen nutzten
diesen Tag zur Präsentation
themenbezogener Informati-
onsstände. Durch zahlreiche
Workshops und Vorträge hat-
ten alle Besucher die Möglich-
keit, neues und aktuelles Wis-
sen zu erhalten. Insgesamt
fand die Veranstaltung einen
sehr hohen Zuspruch. Neue
Kontakte konnten hergestellt,
aktuellste Erfahrungen ausge-
tauscht und neue selbsthilfe-
bezogene Kenntnisse vermit-
telt werden.

Totale
Mondfinsternis
am 21. Dezember

In den Morgenstunden des
21. Dezember kommt es zu
einer totalen Mondfinsternis.
Von Thüringen aus sieht man
jedoch nur deren Beginn. Die
totale Bedeckung (beginnend
8.40 Uhr) spielt sich unter
dem Horizont ab ist hier nicht
mehr beobachtbar. In der
Volkssternwarte in Kirchheim
kann das Ereignis an Telesko-
pen beobachtet werden. Inte-
ressierte können in der Zeit
von 7 bis 8.30 Uhr das Natur-
schauspiel miterleben.
In diesem Zusammenhang
wird darauf hingewiesen,
dass die Sternwarte jeden
Freitag von 19 bis 21 Uhr ge-
öffnet ist, um allen interessier-
ten Bürgern die Möglichkeit
zu bieten, bei klarem Himmel
unter fachkundiger Anleitung
den Sternenhimmel zu beob-
achten. Für kurzfristige Anfra-
gen ist die Sternwarte unter
Tel. 036200-61741 zu errei-
chen.

Das nächste Amtsblatt
des Ilm-Kreises erscheint
am 18. Januar 2011
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„Eine Schule für Haiti“

Ein Benefizkonzert für eine neue Schule

Zu einer Spendenaktion für
eine neue Schule in Haiti ta-
ten sich vor geraumer Zeit der
Vereins „Freies Wort hilft“, das
Deutschen Roten Kreuzes,
die Sparkasse Arnstadt-Il-
menau und der Ilm-Kreises
zusammen. Ziel ist der Wie-
deraufbau einer Schule im
durch ein Erdbeben Anfang
2010 stark zerstörten Haiti.
100.000 € dafür zu sammeln
ist das erklärte Ziel.
Aus diesem Anlass veranstal-
teten der Landkreis und die
Stadt Arnstadt ein Benefiz-
konzert im dazu wundervoll il-
luminierten Saal des Arnstäd-
ter Rathauses mit dem in der
Szene mittlerweile schon be-
kannten „jazzy-duo“, den Ge-
schwistern Jessica und Phillip
Jacob.
Etwa 150 Gäste waren der
Einladung gefolgt, und sie be-
reuten es nicht.
Klassiker wie „Baker Street“
mit einem exzellenten Saxo-
phon-Solo begeisterten eben-
so wie die zahlreichen eige-
nen Kompositionen. Geradezu
konzertant wurde es durch die

Mitwirkung des sich eigens
dazu zusammengefunden ha-
benden Streichquartetts unter
Leitung von Christine Williger.
Beim Titel „Kinder“ bekamen
sie Unterstützung durch den
Kinderchor der Arnstädter
Grundschule „Ludwig Bech-
stein“.
Der Ilmenauer Student Julian
Wundrak begleitete am
Schlagzeug.

Eigens zu diesem Anlass hat-
ten Jessica und Phillip ihren
jüngsten Song „Zu den Ster-
nen“ geschrieben.
Schüler des Arnstädter Gym-
nasium reichten die Pausen-
getränke, und sorgten auf die-
se Weise mit dafür, dass am
Ende ein Spendenbetrag von
2.000 € verzeichnet werden
konnte.

Kinder stark machen

Gemeinsame Suche nach effektivenWegen
zur Vermeidung von Kindeswohlgefährdungen

Die erste Kinderschutzfachta-
gung am 10. November im
Ilm-Kreis mit rund 150 Teil-
nehmern war ein voller Erfolg,
darüber herrschte bei den Re-
ferenten und im Auditorium
Einigkeit.
„Kinderschutz geht uns alle
an und wird für unsere Gesell-
schaft immer bedeutender.
Wir wollen darum die Gesell-
schaft für die Kinder und Ju-
gendlichen sensibilisieren“,
eröffnete Thüringens Sozial-
ministerin Heike Taubert die
diesjährige Fachtagung. Der
dabei richtungsweisende Leit-
gedanke „Stark fürs Leben“,
der zugleich Motto einer neu-
en Kinderschutzkampagne
des Sozialministeriums ist, er-

reichte bei Vertretern der Ju-
gendhilfe und Kindertages-
stätten, der Schulen und des
Gesundheitswesens, der Poli-
zei sowie Fachkräften aus
Förder- und Beratungseinrich-
tungen ein breites Publikum.
Landrat Dr. Kaufhold und Ju-
gendamtsleiter Jens Jödicke
dankten zunächst den Mitar-
beitern des Jugendamtes, die
mit viel Engagement und
Kompetenz den Fachtag zur
Vermeidung von Gefahren für
Kinder initiierten und somit
das Netz zum Schutz von Kin-
dern und Jugendlichen in den
Mittelpunkt stellten.
Beim anschließenden Erfah-
rungsaustausch zwischen
den Teilnehmern und Refe-

renten ging es um Kinder-
schutz und die präventive Ver-
antwortung der Kinder- und
Jugendhilfe.
Viele Konferenzteilnehmer in-
teressierten sich für konkrete
Handlungshilfen. Wie gelingt
Elternarbeit? Wie reagiert
man auf Verhaltensauffällig-
keiten bei Kindern und Ju-
gendlichen ? Wer sind adä-
quate Ansprechpartner ?
Antworten auf diese und wei-
tere offene Fragen lieferten
die Referenten in ihren Ar-
beitsgruppen.
Einhelliger Tenor auf dem Po-
dium: Netzwerke sind essen-
tiell. „Gemeinsam statt ein-
sam“ betonte auch Prof. Opp,
Professor für Verhaltensge-
störtenpädagogik. Seit eini-
gen Jahren betreut er ein Stu-
dentenprojekt an der Martin-
Luther-Universität Halle-Wit-
tenberg, dessen Schwer-
punkt in der Stärkung von
Kindern durch Gleichaltrige
liegt. Er zeigte den Tagungs-
teilnehmern, wie sich Kinder
selbst fürs Leben stärken.
MDR-Moderatorin Kathrin
Schirmer formulierte abschlie-
ßend den Wunsch aller Teil-
nehmer an das Jugendamt,
dies im nächsten Jahr zu wie-
derholen.

Informationen zur
Kindertagespflege
im Ilm-Kreis
Die Kindertagespflege ist
nach dem Kinder- und Ju-
gendhilfegesetz (SGB VIII)
neben der Tagesbetreuung in
Kindertageseinrichtungen ei-
ne familienähnliche Form der
Kindertagesbetreuung. An-
stelle oder in Ergänzung der
Bildung, Erziehung und Be-
treuung in einer Kindertages-
einrichtung können Kinder,
insbesondere im Alter unter
zwei Jahren, in Kindertages-
pflege vermittelt werden.
Nach Vollendung des dritten
Lebensjahres sollen die El-
tern auf eine Kindertagesein-
richtung verwiesen werden.
Eine Tagespflegeperson, die
sich fachlich, persönlich und
gesundheitlich eignet, betreut
ein bis maximal fünf Kinder.
Sie muss eine pädagogische
Qualifizierung und einen Ers-
te-Hilfe-Kurs am Kind nach-
weisen, sie braucht außerdem
geeignete Räume und eine
Erlaubnis.
Zuständig dafür ist das Ju-
gendamt des Ilm-Kreises. Die
Eltern, die für ihr Kind einen
Platz in der Kindertagespflege
benötigen, wenden sich bitte
an die Fachberatung Kinder-
tagesstätten/ Kindertagespfle-
ge im Sachgebiet Jugendar-
beit. Gleiches gilt für
Personen, die als Kinderta-
gespflegeperson tätig werden
möchten. Zuständige Mitar-
beiterin ist Frau Hevesi, Tele-
fon: 03628 - 738 654.
Der Landkreis gewährt laufen-
de Geldleistungen an die Kin-
dertagespflegeperson in der
vom Land Thüringen festge-
setzten Höhe und zieht die El-
tern zu Kostenbeiträgen he-
ran. Bei Vorliegen der
Einkommensvoraussetzungen
nach § 90 SGB VIII können
diese Kostenbeiträge teilwei-
se oder in voller Höhe auf An-
trag übernommen werden.
Zuständige Mitarbeiterin hier-
für ist Frau Klempert, Telefon:
03628 - 738 651.
Sprechzeiten des Jugendam-
tes in Arnstadt, Erfurter Stra-
ße 26, sind:

Dienstag
8:30 - 11:30 Uhr

und 13:00 - 18:30 Uhr
Donnerstag

8:30 - 11:30 Uhr
und 13:00 - 14:30 Uhr
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Ein KInderchor unterstützte die Benefiz-Veranstaltung

Großer Andrang herrschte schon bei der Anmeldung zur Tagung.



Erfolgreicher Abschluss - die Mühe hat sich gelohnt
Kaum war der Integrations-
kurs erfolgreich absolviert und
die Prüfungen „Deutschtest
für Zuwanderer“ (DTZ- ent-
spricht dem Niveau B1 des
Gemeinsamen Europäischen
Referenzrahmens für Spra-
chen) mit ausgezeichneten
Ergebnissen bestanden,
schon „drückten“ 15 ehemali-
ge Integrationskursler erneut
die Schulbank in der Volks-
hochschule Ilmenau.
In nur 200 Unterrichtsstun-
den, die in nur 8 Wochen
stattfanden, meisterten sie
den gewaltigen Schritt zum
Zertifikat Deutsch B2, eine
Prüfung, die sicherlich man-
chen Abiturienten mehr als
gefordert hätte. Dieser Kurs,
finanziert aus Mitteln des Eu-
ropäischen Sozialfonds, ver-
langte Teilnehmern und Do-
zenten eine Menge ab.
Dass sich diese Anstrengun-
gen gelohnt haben, zeigen die
erreichten Ergebnisse:
Alle Teilnehmer bestanden die

mündliche Prüfung und zwei
Drittel von ihnen auch den
schriftlichen Teil. Das ist ein
Ergebnis, auf das alle zu
Recht stolz sein können.
Neben dem Lernen spielte
auch der Aspekt der Vermitt-
lung der Teilnehmer in den Ar-
beitsmarkt eine Rolle. Auch
hier gelang Vorzeigbares: Drei
Teilnehmer nahmen eine Tä-

tigkeit auf, drei weitere sind
freiberuflich oder selbständig
tätig bzw. bereiten sich gerade
darauf vor und zwei der Absol-
venten eignen sich berufliche
Kenntnisse an.
Beide Seiten, Lehrende und
Lernende, zeigten, wie erfolg-
reiche Integration aussehen
kann. Wir reden nicht darüber,
wir tun es.

Bioabfallentsorgung
bei frostigen
Temperaturen
In den Wintermonaten kommt
es oft zum Festfrieren von Bio-
abfälle in den Biotonnen oder
Abfällen in den Restmüllgefäßen.
Deshalb ergehen hier einige
Hinweise für den Umgang mit
der Biotonne bei Minusgraden,
welche sinngemäß auch bei der
Befüllung von Restabfallgefä-
ßen zu beachten sind:
Grundsätzlich sollte es vermie-
den werden, nasse Bioabfälle,
speziell sehr feuchte Küchen-
oder Gartenabfälle, in die Bio-
tonne einzugeben. Feuchtigkeit
und Kälte führen gerade im
Winter zur Eisbildung in den
Biotonnen, so dass Abfall in
den Behältern festfrieren kann
und unter Umständen sogar die
Behälter zerstört werden. Es
wird empfohlen, die Bioabfälle,
soweit dies möglich ist, abtrop-
fen zu lassen und diese mit Zei-
tungs- oder Packpapier zu um-
wickeln. Dabei ist es wichtig,
die Bioabfälle keinesfalls in die
Tonne zu pressen!
Weiterhin sollten die Biotonnen
nach der Leerung mit etwas ge-
knüllten Pack- bzw. Zeitungspa-
pier (kein Hochglanzpapier)
ausgelegt werden, um die
Feuchtigkeit zu binden. Auch
als Zwischeneingabe ist Knüll-
papier in geringen Mengen ge-
eignet, da hierdurch das starke
Verdichten der Bioabfälle ver-
hindert und auch die Feuchtig-
keit, die das Gefrieren begüns-
tigt, gebunden wird.
Sollte es dennoch passieren,
dass der Bioabfall in der Bio-
tonne festgefroren ist, besteht
kein Anspruch auf eine gebüh-
renfreie Nachentleerung. Auch
sind die Beschäftigten der Ent-
sorgungsunternehmen nicht
verpflichtet, die Abfälle in den
Biotonnen mechanisch zu lö-
sen, um eine vollständige Ent-
leerung abzusichern. Das liegt im
Verantwortungsbereich des Nut-
zers der Biotonne.
Unter Beachtung dieser Hinwei-
se ist die Bioabfallentsorgung
auch in den Wintermonaten,
selbst bei frostigen Temperatu-
ren, in der Regel ohne Kompli-
kationen durchführbar.Wie in Jahren

zuvor wurde auch
diesmal das Land-
ratsamt von den
Garden und Elfer-
räten der Arnstäd-
ter Karnevals-
vereine AKC und
Narrhalla am
11.11. gestürmt.
Der Landrat war
ein fairer Verlierer
und reichte
Getränke und
Würstchen.

„Mit einem umfangreichen sportlichen Programm nahmen die Schülerinnen und Schüler
der Grundschule Holzhausen am 2. Dezember ihre sanierte Sporthalle wieder in Besitz.“
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Geschlossen
Auszüge aus dem Liegen-
schaftskataster / Automatisierten
Liegenschaftsbuch können im
Zeitraum vom 24.12.2010 bis
03.01.2011 nicht angefertigt wer-
den, da unsere Geschäftsräume
während dieser Zeit nicht besetzt
sind.
Vermessungsstelle
Dipl.-Ing. (FH) Falko Hüter
Weimarische Straße 54,
99326 Stadtilm
Tel. 03629 / 800893
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8. Dez. Ilmenau 19 Uhr, TU, Audimax weihnachtliches Konzert der Musikschule
9. Dez. Arnstadt 19.30 Uhr, Theater Kino im Theater: „Eat Pray Love“, USA 2010
10. Dez. Arnstadt 19.30 Uhr, Theater “Pretty Belinda”, Komödie von B. Spehling, Eigenproduktion

der Kleinen Bühne Arnstadt
10. Dez. Arnstadt 14.30 Uhr, Schlossmuseum „Die Schrippenfee“, Märchenstück
10. Dez. Kirchheim 19 Uhr, Sternwarte öffentliche Beobachtung
11. Dez. Arnstadt 16 und 18 Uhr, Schlossmuseum „Die Schrippenfee“, Märchenstück
11. Dez. Arnstadt 19.30 Uhr, Theater Weihnachtliches Rendezvous mit Heinz Rennhack
11. Dez. Ichtershausen 14 - 20 Uhr 1. Ichtershäuser Klosterweihnacht
12. Dez. Ilmenau 17 Uhr, kath. Kirche St. Joseph Gaudete! - Weihnachtliche Chormusik mit dem Kammerchor

der TU Ilmenau
12. Dez. Arnstadt 17 Uhr, Theater Weihnachten mit Eva Lind
12. Dez. Langewiesen 15 Uhr, Liebfrauenkirche Weihnachtskonzert mit dem Gesangverein Concordia
13./14.Dez. Gräfenroda „Deutscher Hof“ Jubiläumsschau „100 Jahre Rassegeflügelzuchtverein

Gräfenroda“
15. Dez. Arnstadt 10 Uhr, Theater „Die drei kleinen Schweinchen“
15. Dez. Arnstadt 17 Uhr, Bachkirche Weihnachtskonzert mit der Musikschule
17. Dez. Arnstadt 19.30 Uhr, Theater “Pretty Belinda”, Komödie von B. Spehling, Eigenproduktion

der Kleinen Bühne Arnstadt
17. Dez. Arnstadt 19 Uhr, Schlossmuseum Eröffnung der Sonderausstellung zum 150. Todestag von

Ludwig Bechstein
17. Dez. Kirchheim 19 Uhr, Sternwarte öffentliche Beobachtung
18. Dez. Ilmenau 20 Uhr, Jakobuskirche Weihnachtsoratorium, Kantaten 1 - 3
18. Dez. Arnstadt 16 und 18 Uhr, Schlossmuseum „Die Schrippenfee“, Märchenstück
18. Dez. Arnstadt 16.30 Uhr, Bachkirche Weihnachtsoratorium

16.30 - 18 Uhr: Kantaten 1 - 3
19 - 20.30 Uhr: Kantaten 4 - 6

18. Dez. Arnstadt 19.30 Uhr, Theater „Hamlet“, Tragödie von Shakespeare
19. Dez. Bittstädt 16 Uhr, Kirche Weihnachtskonzert der Bittstädter Liedertafel
19. Dez. Eischleben 18.30 Uhr, Kirche Weihnachtskonzert der Bittstädter Liedertafel
19.u.20. Dez. Arnstadt je 16 Uhr, Theater „Die kleine Hexe“, Märchenstück
21.Dez. Ilmenau 17 Uhr, Festhalle weihnachtliches Konzert der jüngsten Musikschüler
21. Dez. Kirchheim 7 - 8.30 Uhr, Sternwarte Sonderöffnung zur Beobachtung der Mondfinsternis

(s. Seite 3)
25. Dez. Arnstadt 16.30 Uhr, Bachkirche Weihnachtliches Orgelkonzert
25. Dez. Geraberg 19 Uhr, Geratalhalle Weihnachtskonzert des Musikvereins Geraberg
25. Dez. Arnstadt 19.30 Uhr, Theater Festliche Ballett-Gala
26. Dez. Arnstadt 16 Uhr, Theater „Wintermärchen“, russisches Weihnachtsmärchen
26. Dez. Ellichleben 16 Uhr, Kirche Weihnachtskonzert
29. Dez. Arnstadt 19.30 Uhr, Theater „Copacabana“, Musical, Eigenproduktion des Jungen

Musical Arnstadt - letzte Aufführung
31. Dez. Arnstadt 17 Uhr, Theater Silvesterkonzert
31. Dez. Arnstadt 18.30 Uhr, Bachkirche Orgelkonzert zum Jahresausklang

2011

8./9. Jan Elxleben „Schwarzer Hahn“ 21. Alkerslebener Taubenschau (je ab 9 Uhr)
14. Jan. Arnstadt 19.30 Uhr, Theater „Die Wahlverwandtschaften“, Stück nach Goethe
15. Jan. Arnstadt 19.30 Uhr, Theater „Re4kämpfe im Unterholz“ Jugendkabarett
16. Jan. Arnstadt 19.30 Uhr, Theater „The 10 Sopranos“, von Petticoat-Songs bis zur

italienischen Oper



Termin undTagesordnung der nächsten Kreistagssitzung
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Amtlicher Teil

Die 10. Sitzung des Kreistages des Ilm-Kreises findet am
15. Dezember 2010, 14:00 Uhr

in der Stadthalle Arnstadt, Brauhausstraße 1 – 3, statt.

Tagesordnung:
1.1 Eröffnung und Begrüßung
1.2 Feststellung der ordnungs- und termingemäßen Einla-

dung, der Anwesenheit und Beschlussfähigkeit
1.3 Entscheidung über die vorgeschlagene Tagesordnung
1.4 Beschlussfassung zur Genehmigung der Niederschrift

über die 9. Sitzung des Kreistages des Ilm-Kreises der
Wahlperiode 2009 bis 2014 vom 17. November 2010
(Drucksache-Nr. 119)

2. Kontrolle der Realisierung der Festlegungen aus der 9.
Sitzung des Kreistages des Ilm-Kreises vom 17. Novem-
ber 2010

3. Anfragen der Kreistagsmitglieder
4. Lesung und ggf. Beschlussfassung der Haushaltssatzung

und des Haushaltsplanes des Ilm-Kreises für das Haus-
haltsjahr 2011 (Drucksache-Nr. 109) sowie des Finanz-
planes des Ilm-Kreises für die Jahre 2010 bis 2014
(Drucksache-Nr. 110)
BE: Herr E. Erdmann - Vors. FSR

Fraktions- und Ausschussvorsitzende
Stellungnahme: Herr Dr. B. Kaufhold - Landrat

5. Bürgerfragestunde in der Zeit von 16:00 bis 17:00 Uhr
6. Anträge, Informationen und Mitteilungen
6.1 Beantwortung der Anfragen der Kreistagsmitglieder
6.2 Informationen aus der Sitzung des Kreisausschusses

des Kreistages des Ilm-Kreises vom 24. November 2010
6.3 Information der ARGE SGB II Ilm-Kreis zur Arbeitsmarkt-

situation im Ilm-Kreis - Stand November 2010
6.4 Information zur Errichtung des Jobcenters Ilm-Kreis
6.5 Information zu den Bau- und Investitionsmaßnahmen im

Rahmen des Städtebauförderprogramms Bund/Land,
des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung

(EFRE) im Ilm-Kreis und des Konjunkturprogramms II im
Ilm-Kreis - Zukunftsinvestitionsgesetz

6.6 Informationsblatt (Tischvorlage)
6.7 Sonstiges
7. Entscheidung von Beschlussvorlagen:
7.1 Drucksache-Nr. 120

2. Fortschreibung des Sportstätten-Rahmenleitplanes
des Ilm-Kreises 2011 - 2015
BE: Herr Dr. B. Kaufhold - Landrat
Stellungnahmen: Herr V. Rusch - Vors. SKS

7.2 Drucksache-Nr. 079
evtl. 3. Änderung des KT-Beschlusses Nr. 408/09 vom 01.
April 2009 - Verfahrensweise der Ausreichung der Mittel
aus dem Konjunkturprogramm II im Ilm-Kreis (Bestäti-
gung der Änderung und Ergänzung der Vorschlagsliste
für Maßnahmen)
BE: Herr Dr. B. Kaufhold - Landrat
Stellungnahmen: Herr U. Böttcher - Vors. BWV

Herr E. Erdmann - Vors. FSR
7.3 Drucksache-Nr. 121 - bei Bedarf Tischvorlage

Bestätigung von außer- und überplanmäßigen Ausgaben
im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt
BE: Herr Dr. B. Kaufhold - Landrat
Stellungnahme: Herr E. Erdmann - Vors. FSR

7.4 Drucksache-Nr. 122
ggf. Beitritt des Kreistages des Ilm-Kreises zur Stellung-
nahme des Landkreises zur 1. Planänderung des Plan-
feststellungsverfahrens für die 380-kV-Leitung Viesel-
bach-Altenfeld
BE: Herr Dr. B. Kaufhold - Landrat
Stellungnahme: Herr E. Bauerschmidt - Vors. NULF

8. Beratung in nicht öffentlicher Sitzung:
8.1 evtl. Entscheidung von Beschlussvorlagen

BE: Herr Dr. B. Kaufhold - Landrat
Stellungnahme: Herr E. Erdmann - Vors. FSR

8.2 Informationen des Landrates

Beschlussübersicht der 9. Sitzung des Kreistags am 17. November 2010
Beschluss-Nr. 102/10
Die Niederschrift über die 8. Sitzung des Kreistages vom 1. Sep-
tember 2010 wird genehmigt.

Beschluss-Nr. 103/10
1. Der Beschluss des Kreistages Nr. 147/95 vom 17. Mai 1995

wird aufgehoben.
2. Der Ilm-Kreis übernimmt auf den Kreisstraßen innerhalb von

geschlossenen Ortschaften das Räumen von Schnee und
das Streuen bei Schnee- und Eisglätte im Rahmen seiner fi-
nanziellen und personellen Möglichkeiten, soweit die betrof-
fenen Gemeinden damit einverstanden sind und für eventu-
elle Folgen einstehen. Die Verpflichtung der Gemeinden
gemäß § 49 Thüringer Straßengesetz, diese Straßen zur
Aufrechterhaltung von Ordnung und Sicherheit zu reinigen,
bleibt unberührt.

3. Zur Sicherung eines ungehinderten Räumens und Streuens
durch den Ilm-Kreis ist bei extremen Witterungsverhältnissen
die Schneeabfuhr durch die Gemeinden sicherzustellen.

Beschluss-Nr. 104/10
1. Der vorliegende Bedarfsplan für die Kindertagesbetreuung in

Tageseinrichtungen und Kindertagespflege im Zeitraum vom
01. Januar bis 31. Juli 2011 (Jugendhilfeplanung des Ilm-
Kreises - Teilfachplan I) wird bestätigt.

2. Die Verwaltung des Jugendamtes wird beauftragt, redaktio-
nelle Änderungen oder Ergänzungen, die sich während der
Laufzeit des Planes ergeben, einzuarbeiten und mit der zu-
ständigen Landesbehörde abzustimmen.

3. Die Beschlussfassung zum Teilfachplan I wird zukünftig dem
Jugendhilfeausschuss übertragen.

Beschluss-Nr. 105/10
1. Der Kreistag bestätigt das „Aktionsprogramm 2011 - 2013

zum Regionalen Agenda 21-Prozess des Ilm-Kreises“. Über
die Ergebnisse bei der Umsetzung des Aktionsprogramms
wird dem Kreistag jährlich berichtet.

2. Das Regionale Agenda 21-Büro des Ilm-Kreises besteht seit
01.01.2010 mit einer Vollzeitstelle und mit seiner sachlichen
und finanziellen Ausstattung im Energie- und Umweltpark
Thüringen e. V. (EUT e. V.). Der Landkreis fördert die Wahr-
nehmung der Aufgabe des Regionalen Agenda 21-Prozes-
ses im Ilm-Kreis durch den EUT e. V. jährlich nach Maßgabe
des Haushaltes. Das Büro organisiert und dokumentiert die
Vorhaben, akquiriert Förderprojekte und entwickelt das Vor-
haben gemeinsam mit der Arbeitsgruppe „Regionale Agenda
21 des Ilm-Kreises“ weiter. Die Bewirtschaftung der Mittel
obliegt dem EUT e. V.

3. Der Kreistag begleitet die Umsetzung des Aktionspro-
gramms verstärkt mit seinen Mitgliedern besonders in den
Ausschüssen für Natur, Umwelt, Landwirtschaft und Forsten
sowie für Bau, Wirtschaft und Verkehr als Mitwirkende in der
Arbeitsgruppe „Regionale Agenda 21 des Ilm-Kreises“, die
regelmäßig zusammentritt. Daneben werden für die ständige
Mitarbeit interessierte Vertreter der Städte und Gemeinden,
aus Institutionen, der Wirtschaft sowie von Vereinen und Ver-
bänden einbezogen.

Beschluss-Nr. 106/10
Die Vergabeordnung des Ilm-Kreises wird bestätigt.

Beschluss-Nr. 107/10
Die 1. Änderungssatzung zur Hauptsatzung des Ilm-Kreises
vom 8. Januar 2010 wird bestätigt.
Beschluss-Nr. 108/10
1. Der Beschluss des Kreistages Nr. 097/10 vom 01. Septem-

ber 2010 wird aufgehoben.
2. Die außerplanmäßigen Ausgaben des Amtes für Wirt-

schaftsförderung und Infrastruktur
a. im Verwaltungshaushalt bei der Haushaltsstelle

79100.63100 Projektkosten Regionalbudget in Höhe von
59.000,00 Euro, gedeckt durch zweckgebundene Zuwei-
sung vom Land - Haushaltsstelle 79100.17130,



b. und im Vermögenshaushalt bei der Haushaltsstelle
79100.93500 Erwerb von beweglichen Sachen für Re-
gionalbudget in Höhe von 91.000,00 Euro, gedeckt
durch zweckgebundene Zuweisung vom Land - Haus-
haltsstelle 79100.36100,

werden bestätigt.

Beschluss-Nr. 109/10
Im Rahmen einer außerplanmäßigen Ausgabe im Verwaltungs-
haushalt, Haushaltsstelle 91600.84200, wird dem Eigenbetrieb
Abfallwirtschaftsbetrieb Ilm-Kreis ein Betrag in Höhe von
103.854,57 Euro ausgekehrt. Die Deckung erfolgt aus der Haus-
haltsstelle 91600.21000 Gewinnausschüttung der Ilmenauer
Umweltdienst GmbH des Geschäftsjahres 2009. Weitere
24.933,18 Euro verbleiben im Verwaltungshaushalt des Ilm-Krei-
ses zur Gesamtdeckung.

Beschluss-Nr. 110/10
Die überplanmäßige Ausgabe im Verwaltungshaushalt bei der
Haushaltsstelle 48100.78800 Jugendamt, Leistungen an Betrof-
fene nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) in Höhe von
8.000,00 Euro, gedeckt durch Minderausgaben im Deckungsring
1 58 des Jugendamtes, wird bestätigt.

Beschluss-Nr. 111/10
Die außerplanmäßige Ausgabe im Verwaltungshaushalt bei der
Haushaltsstelle 91600.84210 Auskehr Gewinnausschüttung in
Höhe von 178.692,00 Euro zur Verwendung für gemeinnützige
Zwecke, gedeckt durch die Haushaltsstelle 91600.21100 Ein-
nahmen aus der zweckgebundenen Gewinnausschüttung der
Sparkasse Arnstadt-Ilmenau, wird bestätigt.
Die Verwendung ist wie folgt:
5.000,00 Euro Einmalige Zuwendung an die Gemeinde Goli-

na Landkreis Konin
Beschluss-Nr. 025-10/09/FSR vom 8. Juni
2010

8.800,00 Euro Unterstützung SV Eintracht Frankenhain e. V.
Beschluss-Nr. 007-09/02/FSR vom 8. August
2009

50.000,00 Euro Zuwendung an den Theaterverein Arnstadt e.
V. zur Aufrechterhaltung des Spielbetriebes

50.000,00 Euro Zuschuss an die Schülerfreizeitzentrum Ilmen-
au gGmbH

50.000,00 Euro Zuschuss an die Fachhochschule Kunst
14.892,00 Euro Zuschuss für sonstige gemeinnützige Zwecke

Noch nicht veröffentlichte Beschlüsse zurückliegender Kreistagssitzungen
7. Sitzung des Kreistags am 9. Juni 2010, nicht
öffentlicher Sitzung

Beschluss-Nr. 082/10
1. Der Landrat des Ilm-Kreises wird beauftragt, auf der Grund-

lage des § 5 Abs. 2 und 3 des Thüringer Gesetzes über die
Finanzierung der Staatlichen Schulen vom 30. April 2003
(ThürSchFG) das Schulgebäude der Staatlichen Regelschu-
le Geraberg, gelegen in der Ohrdrufer Straße 16, Gemar-
kung Geraberg, Flur 1, Flurstück 215/1 mit einer Fläche von
1.451 qm an die Gemeinde Geraberg rückzuübereignen.

2. Für erfolgte Wert erhöhende Maßnahmen durch den Ilm-
Kreis am Gebäude wird seitens der Gemeinde dem Ilm-Kreis
die kaltmietfreie Nutzung der 3 Fachräume gewährt.

3. Die Kosten der notariellen Beurkundung, die erforderlichen
Genehmigungen, die Grunderwerbssteuer und die Grund-
buchkosten trägt die Gemeinde Geraberg.

Beschluss-Nr. 083/10
1. Der Landrat des Ilm-Kreises wird beauftragt, das Schulge-

bäude Lindenallee 10 in Arnstadt, verzeichnet im Grundbuch
von Arnstadt, Flur 3, Flurstück 2062/199 mit einer Gesamt-
größe von 2.337 qm (Anlage), der Fachhochschule Kunst
GmbH, Sitz Arnstadt, Schlossplatz 2, als künftiges Schulge-
bäude zum Kauf oder Erbbaurecht anzubieten.

2. Die Entscheidung gilt vorbehaltlich der Rückübereignung an
die Stadt Arnstadt nach dem Thüringer Schulfinanzierungs-
gesetz. Für den Fall der Rückübereignung ist von der Stadt
Arnstadt ein finanzieller Ausgleich für Wert erhöhende Maß-
nahmen gegenüber dem Ilm-Kreis zu leisten.

3. Im Fall der künftigen Gebäudenutzung durch die Fachhoch-
schule Kunst GmbH ist eine Vereinbarung zur Einmietung
des Beratungs- und Kompetenzzentrums des ehemaligen
Staatlichen Förderzentrums „Willibald Alexis“ in Teilräumen
des Schulkomplexes zu treffen und die Mitnutzung des
Schulhofes sowie der Turnhalle zu gewährleisten.
Ebenso ist die künftige Turnhallennutzung für Sportvereine
der Stadt Arnstadt zu vereinbaren.

4. Die Entscheidung über einen Verkauf oder die Einräumung
eines Erbbaurechts obliegt dem Kreistag.
Sollte bereits vor der nächsten Kreistagssitzung eine Besitz-
einweisung der Fachhochschule Kunst GmbH erforderlich
sein, werden die Konditionen bis zum Vorliegen der Ent-
scheidung des Kreistages und bis zur Eigentumsübertra-
gung in einem Nutzungsvertrag geregelt. Dessen Konditio-
nen werden vor Abschluss dem Ausschuss für Finanzen,
Struktur und Rechnungsprüfung zur Beschlussfassung vor-
gelegt. Der Kreistag wird auch hierüber informiert.

Beschluss-Nr. 084/10
1. Der Landrat des Ilm-Kreises wird beauftragt, das im Herbst

2010 freiwerdende Schulgebäude des Staatlichen regiona-
len Förderzentrums „Dr. Hans Vogel“ Ilmenau, Dr.-Hans-
Vogel-Weg 2, verzeichnet im Grundbuch von Ilmenau, Flur 6,
Flurstücke 503, 504, 505 und 507 mit einer Gesamtfläche
von 1.656 qm, mittels öffentlicher Ausschreibung, zu veräu-
ßern.

2. Der Mindestkaufpreis der Liegenschaft wird auf den noch
festzustellenden Verkehrswert festgesetzt, welcher durch ei-
nen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen
zu ermitteln ist.

3. Für den Fall einer erforderlichen Grundschuldsicherung,
stimmt der Kreistag noch vor einer Eigentumsübertragung,
einer Grundschuldeintragung unter Einhaltung entsprechen-
der Sicherungsabreden auf der Grundlage des § 2 der Thü-
ringer Grundpfandrechts-Genehmigungsfreistellungsverord-
nung (ThürGGFVO) vom 26. Januar 2006 zu.

4. Alle im Zusammenhang mit der Veräußerung der Liegen-
schaft verbundenen Kosten trägt der Erwerber.

Beschluss-Nr. 085/10
1. Der Landrat des Ilm-Kreises wird beauftragt, ein Teilgrund-

stück am Schulstandort des Staatlichen Gymnasiums „Am
Lindenberg“, bebaut mit Turnhalle, Speisehalle und Verwal-
tungstrakt in Ilmenau, Professor-Deubel-Straße 4 und 5, ver-
zeichnet im Grundbuch von Ilmenau, Gemarkung Ilmenau,
Flur 24, Flurstücke 2039/24 und 2025/26, mit einer Gesamt-
größe von 5.442 qm, auch in Teilgrundstücken, vorbehaltlich
einer Rückübereignung an die Stadt Ilmenau nach dem Thü-
ringer Schulfinanzierungsgesetz, zu veräußern.

2. Für den Fall der Rückübereignung ist von der Stadt Ilmenau
ein finanzieller Ausgleich für Wert erhöhende Maßnahmen in
Höhe von 102.800,- EUR gegenüber dem Ilm-Kreis zu leis-
ten.

3. Verzichtet die Stadt Ilmenau auf die Rückübertragung, soll
das Grundstück auf der Grundlage des noch festzustellen-
den Verkehrswertes auf dem Wege der öffentlichen Aus-
schreibung veräußert werden. Der festgestellte Verkehrswert
wird als Mindestkaufpreis festgelegt.

4. Für den Fall einer erforderlichen Grundschuldsicherung,
stimmt der Kreistag noch vor einer Eigentumsübertragung
der Grundschuldeintragung unter Einhaltung entsprechender
Sicherungsabreden auf der Grundlage des § 2 Thüringer
Grundpfandrechts- Genehmigungsfreistellungsverordnung
(ThürGGFVO) vom 26. Januar 2006 zu.

5. Alle Kosten, die im Zusammenhang mit dem Veräußerungs-
geschäft entstehen, trägt, mit Ausnahme etwaiger Vermes-
sungskosten, der Erwerber.

8. Sitzung des Kreistages am 1. September 2010

Beschluss-Nr. 089/10
1. Der Landrat des Ilm-Kreises wird im Zusammenhang mit der

Feststellung des Jahresabschlusses 2009 der Sparkasse
Arnstadt-Ilmenau und der darin enthaltenen Ausschüttung
an den Träger beauftragt, im Verwaltungsrat der Sparkasse
zu prüfen, inwieweit aus dem Jahresüberschuss 2009 eine
Zuwendung an das Theater Arnstadt erfolgen kann.

2. Über das Ergebnis der Prüfung informiert der Landrat den
Kreistag zeitnah.
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Beschlüsse beschließender Ausschüsse des Kreistags
Ausschuss für Bau,Wirtschaft und Verkehr

Beschluss-Nr. 018-10/10/BWV (23. August 2010)
Der Firma Brillant GmbH aus Schmalkalden wird der Zuschlag
für die Unterhalts-, Grund und Glasreinigung am Gymnasium
Arnstadt, Käfernburger Straße mit einer Vertragslaufzeit von 3
Jahren erteilt.

Beschluss-Nr. 019-10/10/BWV (23. August 2010)
Der E.ON Thüringer Energie AG Erfurt wird der Zuschlag für
das LOS 1 Sondervertragsabnahmestellen im Netzgebiet der
Stadtwerke Arnstadt Netz GmbH und der Stadtwerke Ilmenau
GmbH (Niederspannung jeweils mit Leistungsmessung) erteilt.

Beschluss-Nr. 020-10/10/BWV (23. August 2010)
Der Stadtwerke Merseburg GmbH wird der Zuschlag für das
LOS 2 Tarif-Abnahmestellen im Netzgebiet der Thüringer Ener-
gienetze GmbH (Niederspannung jeweils ohne Leistungsmes-
sung) erteilt.

Beschluss-Nr. 021-10/10/BWV (23. August 2010)
Der Stadtwerke Merseburg GmbH wird der Zuschlag für das
LOS 3 Tarif-Abnahmestellen im Netzgebiet der Stadtwerke Arn-
stadt Netz GmbH (Niederspannung jeweils ohne Leistungsmes-
sung) erteilt.

Beschluss-Nr. 022-10/10/BWV (23. August 2010)
Der Stadtwerke Merseburg GmbH wird der Zuschlag für das
LOS 4 Tarif-Abnahmestellen im Netzgebiet der Stadtwerke Il-
menau GmbH und der Thüringer Energienetze (TEN) GmbH
(Niederspannung jeweils ohne Leistungsmessung) erteilt.

Ausschuss für Finanzen, Struktur und
Rechnungsprüfung

Beschluss-Nr. 030-10/11/FSR (31. August 2010)
Die außerplanmäßige Ausgabe im Verwaltungshaushalt bei der
Haushaltsstelle 20000.71200 Schulverwaltung, Zuschuss für ge-
sunde Lebensweise in Höhe von 22.424,00 Euro, gedeckt durch
Mehreinnahmen der Haushaltsstelle 90000.06100 Auftragskos-
tenpauschale, wird bestätigt.

Beschluss-Nr. 031-10/11/FSR (31. August 2010)
Die überplanmäßige Ausgabe im Vermögenshaushalt bei der
Haushaltsstelle 20000.93565 Schulausstattung Staatliche För-
derschulen in Höhe von 32.000,00 Euro, gedeckt durch Mehr-
einnahmen der Haushaltsstellen 03000.34700 Einnahmen aus
der Abwicklung von Baumaßnahmen in Höhe von 12.900,00
Euro und 03000.34510 Einnahmen aus dem Verkauf von Aus-
stattungsgegenständen in Höhe von 3.100,00 Euro sowie durch
Minderausgaben der Haushaltsstelle 03500.93500 Erwerb von
beweglichen Sachen des Anlagevermögens in Höhe von
16.000,00 Euro, wird bestätigt.

Beschluss-Nr. 033-10/12/FSR (16. November 2010)
Die überplanmäßige Ausgabe im Verwaltungshaushalt bei der
Haushaltsstelle 20000.50100 Unterhaltung Grundstücke und
bauliche Anlagen (bewirtschaftet durch das Amt für Gebäude-
und Liegenschaftsmanagement) in Höhe von 50.000,00 Euro,
gedeckt durch Mehreinnahmen der Haushaltsstellen
21104.15300 bis 56011.15300 Erstattungen Bewirtschaftungs-
kosten, wird genehmigt.

Betriebsausschuss des Abfallwirtschaftsbetriebes
Ilm-Kreis

Beschluss-Nr. 05/2010/BA AIK (28. September 2010)
Der Betriebsausschuss des Abfallwirtschaftsbetriebes Ilm-Kreis
empfiehlt dem Kreistag des Ilm-Kreises die Feststellung des
Wirtschaftsplanes 2011 gemäß Anlage zum Beschluss.

Jugendhilfeausschuss

Beschluss-Nr. 027-10/08./JHA (02. November 2010)
1. Der Bedarfsplan für die Kindertagesbetreuung in Tagesein-

richtungen und Kindertagespflege im Zeitraum vom 01.01. -
31.07.2011 wird bestätigt und dem Kreistag zur Beschluss-
fassung empfohlen.

2. Die Verwaltung des Jugendamtes wird beauftragt, redaktio-
nelle Änderungen oder Ergänzungen, die sich während der
Laufzeit des Planes ergeben, einzuarbeiten und mit der zu-
ständigen Landesbehörde abzustimmen.

Beschluss-Nr. 028-10/08./JHA (02. November 2010)
1. Der Konzeption zur Fachberatung Kindertagesbetreuung

(Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege) im Ilm-
Kreis vom 13.10.2010 wird zugestimmt.

2. Die Verwaltung wird mit der Umsetzung beauftragt.
3. Falls freie Träger die Aufgabe der Fachberatung übertragen

bekommen, so haben diese ihre Arbeit an diesem Konzept
zu orientieren.

Beschluss-Nr. 029-10/08./JHA (02. November 2010)
Der Antrag des Trägers „Studentenwerk Thüringen“ auf Überna-
me der Fachberatung Kindertagesbetreuung für die Kinderta-
geseinrichtung des Studentenwerks „Studentenflöhe“ in Ilmenau
wird abgelehnt.

Beschluss-Nr. 030-10/08./JHA (02. November 2010)
Der Antrag der Diakonie Mitteldeutschland bzw. der „Ev.-Luth.
Kirchgemeinde Arnstadt“ auf Übernahme der Fachberatung Kin-
dertagesbetreuung für eine Kindertageseinrichtung in Arnstadt
wird abgelehnt.

Beschluss-Nr. 031-10/08./JHA (02. November 2010)
1. Dem Antrag des „Bildungswerkes Thüringen e.V.“ der Arbei-

terwohlfahrt auf Übernahme der Fachberatung Kindertages-
betreuung für acht Kindertageseinrichtungen in Arnstadt,
Stadtilm und Ilmenau wird zugestimmt.

2. Die Verwaltung wird beauftragt, mit dem Träger eine Leis-
tungs- und Entgeltvereinbarung auszuhandeln.

Beschluss-Nr. 032-10/08./JHA (02. November 2010)
Der Antrag des „Caritasverbandes für das Bistum Erfurt e.V.“ auf
Übernahme der Fachberatung Kindertagesbetreuung für die bei-
den Kindertageseinrichtungen in Arnstadt und Ilmenau wird ab-
gelehnt.

Beschluss-Nr. 033-10/08./JHA (02. November 2010)
Der Antrag des Trägers „DER PARITÄTISCHE Thüringen“ auf
Übernahme der Fachberatung Kindertagesbetreuung für die
Kindertageseinrichtungen des THEPRA Landesverband Thürin-
gen e. V. (Kirchheim), des Verbandes der Behinderten, Kreisver-
band Arnstadt e. V. (Dannheim) und der Lebenshilfe Ilm-Kreis e.
V. (Ilmenau) wird abgelehnt.

Änderung der Hauptsatzung
In seiner Sitzung am 17. November 2010 beschloss der Kreis-
tag die nachfolgende Änderung der Hauptsatzung des Ilm-Krei-
ses (Beschl.-Nr. 107/10).

1. Änderungssatzung zur Hauptsatzung des Ilm-
Kreises vom 8. Januar 2010

Der Ilm-Kreis erlässt auf der Grundlage des § 99 Absatz 1 der
Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kom-
munalordnung - ThürKO) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch das
Gesetz zur Änderung des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes
und anderer Gesetze vom 04. Mai 2010 (GVBl. S. 113), folgende
1. Änderungssatzung zur Hauptsatzung des Ilm-Kreises vom 8.

Januar 2010, veröffentlicht im Amtsblatt des Ilm-Kreises Nr.
2/2010 vom 16. Februar 2010:

Artikel 1
Änderung der Hauptsatzung des Ilm-Kreises

1. Der § 15 - Landrat - erhält im Absatz 3, Punkt a) folgende
Fassung:
3. Als laufende Angelegenheiten des eigenen Wirkungs-

kreises im Sinne des § 107 Abs. 2 Satz 1 ThürKO gelten
auch:

a) Vergaben von
· Lieferungen und Leistungen insbesondere aufgrund von

Kauf-, Werk-, Miet- und Leasingverträgen im Sinne von §
1 Nr. 1 VOL/A (Verdingungsordnungen für Leistungen)
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Bekanntmachungen der UnterenWasserbehörde

1. Prüfung eines Ersatzbrunnens der
Wasserversorgungsanlage Neuroda

Der Wasser- und Abwasser-Verband Ilmenau hat mit Schreiben
vom 28.10.2010 gemäß § 3a der Neufassung des Gesetz über
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) vom 25. Juni 2005
(BGBl. I, S. 1757), den Antrag auf Durchführung einer Vorprü-
fung des Einzelfalls zur Feststellung der UVP-Pflicht für das Vor-
haben „Errichtung eines Ersatzbrunnens der Wasserversor-
gungsanlage Hy Neuroda 6E/73 - Brunnen Hy Neuroda (Nro)
1/2010“ gestellt.
Bei der Ersatzwassergewinnung handelt es sich um einen Brun-
nen, der in unmittelbarer Nähe des vorhandenen Brunnens ab-
geteuft werden soll. Es ist das Ziel, den gleichen Grundwasser-
leiter zu treffen.
Gemäß § 3 a Satz 1 UVPG stellt die zuständige Behörde auf
Antrag des Vorhabensträgers fest, ob nach den §§ 3 b bis 3 f
UVPG in Verbindung mit der Anlage 1 Ziffer 19.8.2 des UVPG
für das Vorhaben eine Verpflichtung zur Durchführung einer
standortbezogenen Vorprüfung des Einzelfalls besteht.
Gemäß § 3 a Satz 2 UVPG wird hiermit Folgendes bekannt ge-
geben:
Auf Grund der überschlägigen Prüfung des Vorhabens unter Be-
rücksichtigung der in der Anlage 2 zum UVPG aufgeführten Kri-
terien wird gemäß § 3 c UVPG festgestellt, dass mit dem ge-
planten Vorhaben des Abteufens eines Ersatzbrunnens keine
erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen verbunden sind.
Eine Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglich-
keitsprüfung besteht für das geplante Vorhaben nicht. Diese Ent-
scheidung wurde mit Bescheid vom 02.11.2010 gegenüber dem
Antragsteller getroffen.
Es wird darauf hingewiesen, dass diese Entscheidung gemäß §
3 a UVPG nicht selbständig anfechtbar ist. Die Entscheidungs-
gründe sind der Öffentlichkeit nach den Bestimmungen des Um-
weltinformationsgesetzes (UIG) in der Neufassung der Bekannt-
machung vom 23.08.2001 (BGBl. I, S. 2218) im Landratsamt
des Ilm-Kreises, untere Wasserbehörde, Ritterstraße 14, 99310
Arnstadt, zugänglich.

2.Trink- und Abwasserleitungen Geschwenda /
Quellleitung Allersdorf

Der Wasser- und Abwasser-Verband Ilmenau, Naumannstraße
21, 98693 Ilmenau beantragt zu Lasten verschiedener Grund-
stücke das Bestehen einer persönlichen Dienstbarkeit zuguns-
ten des antragstellenden Unternehmens für folgende wasser-
wirtschaftliche Anlagen:
- Abwasserleitung in Geschwenda, zwischen Goethestraße

und Waldstraße (AW/Geschwenda/1)
- Abwasserleitung in Geschwenda, zwischen Lehnacker und

Tränkgraben (AW/Geschwenda/2)
- Abwasserleitung in Geschwenda am Tränkgraben (AW/Ge-

schwenda/3)
- Trinkwasserleitung in Geschwenda, zwischen Freibad und

Ortsnetz (TW/Geschwenda/1)
- Trinkwasserleitung in Geschwenda, zwischen Hochbehälter

„Stahlbau“ und Alte Lage (TW/Geschwenda/2)
- Trinkwasserleitung in Geschwenda, zwischen Hochbehälter

„Stahlbau“ und Ortsnetz (TW/Geschwenda/3)
- Abwasserleitung in Geschwenda, zwischen Feldstraße und

Hanftal (AW/Geschwenda/5)
- Abwasserleitung in Geschwenda, zwischen Robert-Koch-

Straße und Rasenweg (AW/Geschwenda/4)
- Abwasserkanal in Gräfinau-Angstedt, Ilmenauer Straße

(AW/Gräfinau/4)
- Quellüberlaufleitung zwischen Quelle Allersdorf und Auslauf

Natterbach (TW/Herschdorf/1)
gemäß § 9 Abs. 9 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) in
Verbindung mit § 1 der Verordnung zur Durchführung des
Grundbuchbereinigungsgesetzes und anderer Vorschriften auf
dem Gebiet des Sachenrechts (SachenR-DV) zu bescheinigen.
Hierbei sind die Grundstücke den Gemarkungen betroffen:
AW/Geschwenda/1: Geschwenda, Flur 3, Flurstücke: 116, 68,

67, 127, 85, 117, 87/2, 119
AW/Geschwenda/2: Geschwenda, Flur 17, Flurstücke: 58/65,

31, 75, 93, 94, 92, 91, 90, 89, 88, 86/1, 98
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machungen, so u. a. im Amtsblatt der Europäischen Ge-
meinschaften, bleiben unberührt.

4. Sind Karten, Pläne oder Zeichnungen und damit verbun-
dene Texte oder Erläuterungen Bestandteile einer Sat-
zung, so kann die öffentliche Bekanntmachung dieser
Teile dadurch erfolgen, dass sie beim Landratsamt nie-
dergelegt werden und auf die Niederlegung bei der öf-
fentlichen Bekanntmachung der übrigen Teile der Sat-
zung hingewiesen wird.

4. Im § 20 Abs. 1 - In-Kraft-Treten - werden die Wörter „… und
mit Ablauf des. 31. Dezember 2010 außer Kraft“ ersatzlos
gestrichen.

Artikel 2
In-Kraft-Treten

Die 1. Änderungssatzung zur Hauptsatzung tritt am 30. Dezem-
ber 2010 in Kraft.

Artikel 3
Neufassung der Hauptsatzung des Ilm-Kreises

Der Landrat des Ilm-Kreises kann den Wortlaut der Hauptsat-
zung des Ilm-Kreises in der vom In-Kraft-Treten dieser Ände-
rungssatzung an geltenden Fassung im „Amtsblatt des Ilm-Krei-
ses“ bekannt machen.

Arnstadt, den 26.11.2010
Dr. B. Kaufhold - Siegel -
Landrat des Ilm-Kreises

Hinweis:
Verstöße wegen der Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften, die nicht die Genehmigung, die Ausfertigung und die-
se Bekanntmachung betreffen, können gegenüber dem Land-
kreis geltend gemacht werden. Sie sind schriftlich unter Angabe
der Gründe geltend zu machen. Werden solche Verstöße nicht
innerhalb einer Frist von einem Jahr nach dieser Bekanntma-
chung geltend gemacht, so sind diese Verstöße unbeachtlich.

bei einem Gesamtbetrag bis zu 125.000 EUR (Netto).
· Bauleistungen einschließlich Straßenbauleistungen bis

200.000 EUR (Netto).
· Leistungen im Rahmen einer freiberuflichen Tätigkeit -

HOAI - bis 125.000 EUR (Netto).
2. Im § 15 - Landrat - wird der Absatz 4 ersatzlos gestrichen.
3. Der § 18 - Bekanntmachungen und Bekanntgaben erhält fol-

gende Fassung:
1. Öffentliche Bekanntmachungen und Ausschreibungen

(Stellenausschreibungen, Grundstücksverkäufe) - ohne
solche gemäß nachfolgend Ziffer 2 - sowie die öffentli-
che Bekanntmachung von Verwaltungsakten des Land-
kreises werden, unabhängig von anderweitig vorge-
schriebenen Veröffentlichungen, im Amtsblatt „Amtsblatt
des Ilm-Kreises“ vollzogen. Ist Eile geboten, wird der
verfügende Teil des öffentlich bekannt zu machenden
Verwaltungsaktes an den Anschlagtafeln im Landrats-
amt Ilm-Kreis in Arnstadt, Ritterstraße 14, und in der Au-
ßenstelle des Landratsamtes Ilm-Kreis in Ilmenau, Kran-
kenhausstraße 12, ausgehängt.

2. Die Satzungen und Rechtsverordnungen des Landkrei-
ses, die Beschlüsse des Kreistages und seiner beschlie-
ßenden Ausschüsse sowie Zeit, Ort und Tagesordnung
der Sitzungen des Kreistages werden im Amtsblatt
„Amtsblatt des Ilm-Kreises“ öffentlich bekannt gemacht.
In Eilfällen wird davon abweichend die Veröffentlichung
von Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzungen des
Kreistages spätestens am zweiten Tag vor der Sitzung in
den Tageszeitungen „Freies Wort“ und „Thüringer Allge-
meine“ und auf der Homepage des Ilm-Kreises vollzo-
gen.

3. Öffentliche Ausschreibungen und Teilnahmewettbewerbe
nach VOB, VOL oder VOF werden auf einer elektroni-
schen Vergabeplattform sowie auf der Homepage des
Ilm-Kreises bekannt gemacht. Dieses gilt unabhängig
davon, ob das Vergabeverfahren elektronisch oder pa-
piergebunden durchgeführt wird. Sonstige Bestimmun-
gen über die Veröffentlichungen von Vergabebekannt-
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2. Gemarkung Griesheim, Flur 2, Flurstücke: 12, 11/2, 51/2,
1/52, 1/51, 1/50, 51/5, 1/49, 1/57, 51/6, 51/7, 5/1, 85/69; Flur
3, Flurstücke: 209, 170/16, 187/5, 170/23, 205/2, 171/5,
172/2, 204, 144, 203; Gemarkung Hammersfeld, Flur 3, Flur-
stücke: 170/121, 171/121, 122, 135; Flur 4, Flurstücke: 222,
221

3. Gemarkung Neusiß, Flur 4, Flurstück: 383/3; Flur 5, Flurstü-
cke: 576, 582; Gemarkung Heyda, Flur 15, Flurstück: 2

4. Gemarkung Plaue, Flur 10, Flurstücke: 1035, 675, 1273/676,
1274/676, 683, 289, 291, 90, 91, 92, 93, 293; Gemarkung
Neusiß, Flur 2, Flurstücke: 204, 205, 215, 216, 216/3, 217,
222, 223/1, 822, 823, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230,
231/2, 231/3

5. Gemarkung Neusiß, Flur 1, Flurstück: 118/2; Flur 2, Flurstü-
cke: 126, 128, 129; Flur 4, Flurstücke: 409/2, 409/3, 408/3,
395/2, 391, 392, 393/2

6. Gemarkung Nahwinden, Flur 2, Flurstück: 115/46; Gemar-
kung Döllstädt, Flur 5, Flurstücke: 266, 207, 276, 206, 268

7. Gemarkung Marlishausen, Flur 8, Flurstück: 324; Flur 9,
Flurstücke: 239/20, 239/19, 239/18, 239/17, 239/16, 239/15,
239/14, 239/13, 239/10; Gemarkung Ettischleben, Flur 3,
Flurstücke: 220, 47/2, 47/3, 221, 46, 45/2, 45/3, 42/1, 223,
60; Flur 4, Flurstücke: 242, 61/1; Flur 1, Flurstücke: 32/4,
32/3, 33, 35, 116/37

8. Gemarkung Siegelbach, Flur 1 Flurstücke: 272/97, 90, 89,
87/5, 83, 82/2, 79/1, 78, 77, 76/2, 69, 70/1, 130, 132, 128/2;
Flur 5, Flurstücke: 526, 527, 538/267, 586/267

9. Gemarkung Reinsfeld, Flur 3, Flurstücke: 48/1, 47, 540, 541,
50

Die untere Wasserbehörde ist gemäß § 3 SachenR-DV zustän-
dig für die Durchführung des Bescheinigungsverfahrens.
Gemäß § 7 Abs. 1 SachenR-DV kann der Antrag innerhalb von
4 Wochen vom Tag dieser Bekanntmachung an im Landratsamt
des Ilm-Kreises, Untere Wasserbehörde, Zimmer 228, 229, 230,
231 oder 230 Ritterstraße 14, 99310 Arnstadt, während der
Dienstzeit bzw. nach vorheriger Terminvereinbarung eingesehen
werden.
Widerspruch gegen diesen Antrag kann ebenfalls im Landrats-
amt des Ilm-Kreises, Untere Wasserbehörde, Ritterstraße 14,
99310 Arnstadt schriftlich oder zur Niederschrift bis zum Ende
der Auslegungsfrist erhoben werden.
Entsprechende Formulare liegen in der Bescheinigungsstelle
bereit.
Da die Dienstbarkeit durch Gesetz bereits entstanden ist, kann
ein Widerspruch nicht damit begründet werden, dass kein Ein-
verständnis mit der Belastung des Grundbuches erteilt wird.
Ein zulässiger Widerspruch kann nur darauf gerichtet sein, dass
die von dem antragstellenden Unternehmen dargestellte Lei-
tungsführung nicht richtig ist. Dies bedeutet, dass ein Wider-
spruch sich nur dagegen richten kann, dass das Grundstück
nicht von einer Leitung betroffen ist oder in anderer Weise, als
von dem Unternehmen dargestellt.

4. Leitungen im Raum Gräfenroda, Gehlberg und
Plaue

Der Wasser-/ Abwasserzweckverband „Obere Gera“, An der
Glashütte 3 in 99330 Gräfenroda beantragt zu Lasten eines
Grundstückes das Bestehen einer persönlichen Dienstbarkeit
zugunsten des antragstellenden Unternehmens für folgende
wasserwirtschaftliche Anlagen:
1. Mischwasserkanal einschließlich Nebenanlagen, in Gräfen-

roda von Waldstraße 81 bis Waldstraße 132
2. Regenwasserkanal einschließlich Nebenanlagen in Gräfen-

roda von Kirchholz bis Einlauf Mühlgraben
3. Abwasserkanal in Gehlberg, Haselbrunnstraße 2 bis 12 (hin-

ter den Häusern)
4. Trinkwasserleitung in Plaue, Ilmenauer Straße/ Hauptstraße
gemäß § 9 Abs. 9 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) in
Verbindung mit § 1 der Verordnung zur Durchführung des
Grundbuchbereinigungsgesetzes und anderer Vorschriften auf
dem Gebiet des Sachenrechts (SachenR-DV) zu bescheinigen.
Hierbei ist folgendes Grundstück betroffen:
1. Gemarkung Gräfenroda, Flur 8, Flurstücke: 2051/1, 2051/3,

2050/4, 2050/2, 2050/1, 2049, 2048; 2044/5, 2044/4,
2044/1, 2044/3, 2043/1, 2043, 2042; Flur 7, Flurstücke:
730/2, 730/1, 731/3, 731/1, 756, 758/3, 758/2, 759/3, 760/3

2. Gemarkung Gräfenroda, Flur 7, Flurstücke: 840, 842/17,
839/3, 809/1, 809/2, 795/6, 802/1, 790/4

AW/Geschwenda/3: Geschwenda, Flur 17, Flurstücke: 21/2,
75, 86/1, 82/2, 98

TW/Geschwenda/1: Geschwenda, Flur 18, Flurstücke: 57, 56,
61, 54, 1/42, 1/41, 69/8, 69/7, 58/45, 41,
31, 58/56, 24, 22, 21/1, 18/2

TW/Geschwenda/2: Geschwenda, Flur 4, Flurstücke: 97/12,
90/11, 89/14, 89/13, 91/1, 79/17

TW/Geschwenda/3: Geschwenda, Flur 4, Flurstücke: 96,
97/12, 95, 92/16

AW/Geschwenda/5: Geschwenda, Flur 6, Flurstücke: 117,
114/2, 136/4, 135

AW/Geschwenda/4: Geschwenda, Flur 2, Flurstücke: 90, 76/5,
76/4, 89

AW/Gräfinau/4: Gräfinau-Angstedt, Flur 4, Flurstücke:
869/1, 841/12, 842/12, 843/14, 844/12,
877/1

TW/Herschdorf/1: Herschdorf, Flur 5, Flurstücke: 989/1,
990/1, 991/1, 990/2, 1022, 842/6, 842/5,
1023, 798/7, 800, 783/5, 804, 772/, 833,

Die Untere Wasserbehörde ist gemäß § 3 SachenR-DV zustän-
dig für die Durchführung des Bescheinigungsverfahrens.
Gemäß § 7 Abs. 1 SachenR-DV kann der Antrag innerhalb von
4 Wochen vom Tag dieser Bekanntmachung an im Landratsamt
des Ilm-Kreises, Untere Wasserbehörde, Zimmer 228, 229, 230,
231 oder 230 Ritterstraße 14, 99310 Arnstadt, während der
Dienstzeit bzw. nach vorheriger Terminvereinbarung eingesehen
werden.
Widerspruch gegen diesen Antrag kann ebenfalls im Landrats-
amt des Ilm-Kreises, Untere Wasserbehörde, Ritterstraße 14,
99310 Arnstadt schriftlich oder zur Niederschrift bis zum Ende
der Auslegungsfrist erhoben werden.
Entsprechende Formulare liegen in der Bescheinigungsstelle
bereit.
Da die Dienstbarkeit durch Gesetz bereits entstanden ist, kann
ein Widerspruch nicht damit begründet werden, dass kein Ein-
verständnis mit der Belastung des Grundbuches erteilt wird.
Ein zulässiger Widerspruch kann nur darauf gerichtet sein, dass
die von dem antragstellenden Unternehmen dargestellte Lei-
tungsführung nicht richtig ist. Dies bedeutet, dass ein Wider-
spruch sich nur dagegen richten kann, dass das Grundstück
nicht von einer Leitung betroffen ist oder in anderer Weise, als
von dem Unternehmen dargestellt.

3. Leitungen im Raum Gösselborn, Griesheim,
Hammersfeld, Neusiß, Nahwinden, Ehrenstein,
Ettischleben, Siegelbach, Reinsfeld

Der Wasser-/ Abwasserzweckverband Arnstadt und Umgebung,
Schönbrunn 9 in 99310 Arnstadt beantragt zu Lasten verschie-
dener Grundstücke das Bestehen einer persönlichen Dienstbar-
keit zugunsten des antragstellenden Unternehmens für folgende
wasserwirtschaftliche Anlagen:
1. Trinkwasserzubringerleitung und Abwasserkanäle ein-

schließlich Nebenanlagen, in Gösselborn, Flur 5 und 6
2. Trinkwasserzubringerleitung einschließlich Nebenanlagen

von Griesheim nach Hammersfeld
3. Trinkwasserzubringerleitung einschließlich Nebenanlagen

von den Quellen Neusiß nach Neusiß
4. Trinkwasserzubringerleitung einschließlich Nebenanlagen

vom Übergabeschacht Neusiß zum Hochbehälter Neusiß
5. Abwasserkanäle einschließlich Nebenanlagen in Neusiß
6. Trinkwasserzubringerleitung einschließlich Nebenanlagen

vom Hochbehälter Nahwinden zum Wasserzählerschacht
Ehrenstein

7. Trinkwasserzubringerleitung einschließlich Nebenanlagen
von Marlishausen nach Ettischleben

8. Trinkwasserzubringerleitungen und Abwasserkanäle ein-
schließlich Nebenanlagen in Siegelbach

9. Quellschächte und Trinkwasserzubringerleitungen ein-
schließlich Nebenanlagen in Reinsfeld

gemäß § 9 Abs. 9 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) in
Verbindung mit § 1 der Verordnung zur Durchführung des
Grundbuchbereinigungsgesetzes und anderer Vorschriften auf
dem Gebiet des Sachenrechts (SachenR-DV) zu bescheinigen.
Hierbei sind folgende Grundstücke betroffen:
1. Gemarkung Dosdorf, Flur 5, Flurstücke: 43, 626, 601, 38/2,

597, 624, 27, 593, 639/12, 61/5, 62/4, 62/6, 62/22, 64/1,
64/4, 65/1, 66/6, 66/5, 66/8, 66/9, 67/2, Flur 6, Flurstücke:
85/1, 84/1, 84/3, 84/5, 84/4, 83/5, 83/1, 83/3, 82/2, 82/3, 93,
92, 91/5



Bekanntmachung der Unteren Immissionsschutzbehörde
Die Firma Landwirtschaftliche Erzeugergesellschaft mbH Bran-
chewinda, in 99310 Wipfratal, In Branchewinda 96 hat für die Er-
richtung und den Betrieb einer Verbrennungsmotoranlage mit ei-
ner Feuerungswärmeleistung von 1,3 MW für den Einsatz von
Biogas und dem zugehörigen Anlagenteil Biogasanlage in
99310 Wipfratal, In Dannheim 34b, Gemarkung Dannheim, mit
den Flurstücken 8-222/1, 8-222/2, 8-223/1, 8-224/1, 8-224/2, 8-
510/225 mit den Unterlagen vom 11.10.2010 die standortbezo-
gene Vorprüfung im Einzelfall gemäß § 3c Satz 2 des Gesetzes
über die Umweltverträglichkeitsprüfung beantragt.
Bei der zu errichtenden Anlage handelt es sich um einer Ver-
brennungsmotoranlage mit einer Feuerungswärmeleistung von
1,3 MW, welche in der Anlage 1 zum Gesetz über die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung (UVPG) vom 12. Februar 1990 in der
Fassung der Bekanntmachung vom 24. Februar 2010 (BGBl. I S.
94), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11. Au-
gust 2010 (BGBl. I S. 1163), unter Nr. 1.3.2 Spalte 2 genannt ist.

Gemäß § 3a Satz 1 UVPG stellt die untere Immissionsschutzbe-
hörde als zuständige Genehmigungsbehörde fest, ob nach den
§§ 3 b bis 3 f für das Vorhaben eine Verpflichtung zur Durchfüh-
rung einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht.
Gemäß § 3a Satz 2 UVPG wird hiermit bekannt gegeben:
Aufgrund der standortbezogenen Vorprüfung des Einzelfalls ge-
mäß § 3c UVPG wird unter Berücksichtigung der Kriterien der
Anlage 2 zum UVPG festgestellt, dass mit dem geplanten Vor-
haben keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen ver-
bunden sind und somit keine Verpflichtung zur Durchführung ei-
ner Umweltverträglichkeitsprüfung besteht.
Es wird darauf hingewiesen, dass diese Feststellung gemäß §
3a UVPG nicht selbstständig anfechtbar ist. Die Entscheidungs-
gründe sind der Öffentlichkeit nach den Bestimmungen des Thü-
ringer Umweltinformationsgesetzes (ThürUIG) vom 10. Oktober
2006 (GVBl. Nr. 14 2006 S. 513 ff.), im Landratsamt Ilm-Kreis,
99310 Arnstadt, Ritterstraße 14, Umweltamt, zugänglich.

Im Jugendamt des Landratsamtes Ilm-Kreis ist ab dem 1. Feb-
ruar 2011
1 Teilzeitstelle als Fachberater/in Kindertagesbetreuung

mit 30 Stunden pro Woche, befristet bis zum 31.12.2012, zu
besetzen.
Folgende Aufgaben sind im Wesentlichen in der Zuständigkeit
des Landratsamtes zu erfüllen:
Fachberatung Kindertagesbetreuung nach § 15a Thüringer
Kindertageseinrichtungsgesetz umfasst u.a.:
· Fachberatung von Trägern, Leiter(innen) und Fachkräften

von Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegeper-
sonen

· Fachberatung am Kind
· Fachberatung zur Umsetzung des Thüringer Bildungspla-

nes
· Beratung zu Fragen der Betriebsführung und der bauli-

chen, räumlichen und sächlichen Ausstattung von Kinder-
tageseinrichtungen und Tagespflege

· Organisation und Durchführung von Fortbildungen für die-
se Fachkräfte

· Unterstützung bei Teamentwicklung und Konfliktberatung
· Netzwerkarbeit
Erwartet werden:
· Abschluss als Dipl.-Sozialarbeiter/in/Sozialpädagoge/in

oder ein vergleichbarer Abschluss
· Entscheidungsfähigkeit und Verantwortungsbewusstsein

· Kommunikationsfähigkeit
· PC-Kenntnisse
· Bereitschaft zu teamorientiertem Arbeiten
· Fahrerlaubnis für PKW
Wünschenswert wären:
· Kenntnisse zur frühkindlichen Bildung, Erziehung, Betreu-

ung und entsprechender aktueller wissenschaftlicher Er-
kenntnisse sowie Kenntnisse zur sozialpädagogischen Di-
agnostik von Kindern im Alter bis zu 7 Jahren

Die Bezahlung erfolgt in Entgeltgruppe S 11 des Tarifvertrages
für den öffentlichen Dienst (TVöD). Schwerbehinderte werden
bei gleicher Eignung besonders bevorzugt.
Schriftliche Bewerbungen mit aussagekräftigen Unterlagen
sind im verschlossenen Umschlag mit der Aufschrift „Stellen-
ausschreibung 2011/03“ bis zum 28. Dezember 2010 an fol-
gende Adresse zu richten:

Landratsamt Ilm-Kreis
Personal- und Schulverwaltungsamt
Ritterstraße 14
99310 Arnstadt

Für die Rücksendung der Bewerbungsunterlagen bitte einen
adressierten und ausreichend frankierten Rückumschlag bei-
zulegen.

Dr. Kaufhold
Landrat

Stellenausschreibung

Jahresabschluss 2009 der Sparkasse Arnstadt-Ilmenau
Der geprüfte und bestätigte Jahresabschluss und der Geschäftsbericht der Sparkasse Arnstadt-Ilmenau für das Geschäftsjahr 2009
liegen im Vorstandssekretariat der Hauptstelle in Ilmenau, An der Sparkasse 1-3, während der Schalteröffnungszeiten zur Einsicht-
nahme aus.
Auf die Veröffentlichung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2009 im elektronischen Bundesanzeiger vom 06. September
2010 wird verwiesen.

Der Vorstand
Sparkasse Arnstadt-Ilmenau

3. Gemarkung Gehlberg, Flur 1, Flurstücke: 19/12, 21/10, 90/8,
92/2, 92/3

4. Gemarkung Plaue-Feld, Flur 8, Flurstück: 651; Flur 9, Flur-
stücke: 426/3, 426/4, 426/2, 426/1, 1374/449

Die untere Wasserbehörde ist gemäß § 3 SachenR-DV zustän-
dig für die Durchführung des Bescheinigungsverfahrens.
Gemäß § 7 Abs. 1 SachenR-DV kann der Antrag innerhalb von
4 Wochen vom Tag dieser Bekanntmachung an im Landratsamt
des Ilm-Kreises, Untere Wasserbehörde, Zimmer 228, 229, 230,
231 oder 230 Ritterstraße 14, 99310 Arnstadt, während der
Dienstzeit bzw. nach vorheriger Terminvereinbarung eingesehen
werden.
Widerspruch gegen diesen Antrag kann ebenfalls im Landrats-
amt des Ilm-Kreises, Untere Wasserbehörde, Ritterstraße 14,

99310 Arnstadt schriftlich oder zur Niederschrift bis zum Ende
der Auslegungsfrist erhoben werden.
Entsprechende Formulare liegen in der Bescheinigungsstelle
bereit.
Da die Dienstbarkeit durch Gesetz bereits entstanden ist, kann
ein Widerspruch nicht damit begründet werden, dass kein Ein-
verständnis mit der Belastung des Grundbuches erteilt wird.
Ein zulässiger Widerspruch kann nur darauf gerichtet sein, dass
die von dem antragstellenden Unternehmen dargestellte Lei-
tungsführung nicht richtig ist. Dies bedeutet, dass ein Wider-
spruch sich nur dagegen richten kann, dass das Grundstück
nicht von einer Leitung betroffen ist oder in anderer Weise, als
von dem Unternehmen dargestellt.
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II. Genehmigungsvermerk
Mit Bescheid vom 18.11.2010 hat das Landratsamt des Ilm-
Kreises die Haushaltssatzung für das Wirtschaftsjahr 2010 des
Zweckverbandes Wasser- und Abwasser-Verband Ilmenau ge-
nehmigt.

III. Auslegungshinweise
Die Haushaltssatzung für das Wirtschaftsjahr 2011 des Zweck-
verbandes Wasser- und Abwasser-Verband Ilmenau zusammen
mit dem Wirtschaftsplan 2011 in seiner gültigen Fassung liegen
in der Zeit von 02.05.2011 bis 13.05.2011 während der Sprech-
zeiten im kaufmännischen Bereich in den Geschäftsräumen des
Verbandes öffentlich aus (Naumannstraße 21, 98693 Ilmenau).
Sprechzeiten:
Montag bis Donnerstag 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr und

13.00 Uhr bis 15.00 Uhr
Freitag von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr

Seeber
Oberbürgermeister der Stadt Ilmenau
Verbandsvorsitzender

B) Gebührensatzung für die Einleitung von
Niederschlagswasser in die öffentlichen
Entwässerungseinrichtung

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Wasser- und
Abwasser-Verband Ilmenau hat in ihrer Sitzung am 09.11.2010
mit Beschluss Nr. 12/2010 die Satzung über die Erhebung von
Gebühren für die Einleitung von Niederschlagswasser in die öf-
fentlichen Entwässerungseinrichtung des Zweckverbandes
Wasser- und Abwasser-Verband Ilmenau (GS-NSW) vom
20.10.2010 beschlossen.
Mit Bescheid vom 18.11.2010 hat das Landratsamt des Ilm-
Kreises die nachfolgend abgedruckte Satzung über die Erhe-
bung von Gebühren für die Einleitung von Niederschlagswasser
in die öffentlichen Entwässerungseinrichtung des Zweckverban-
des Wasser- und Abwasser-Verband Ilmenau (GS-NSW) vom
20.10.2010 genehmigt.
Aufgrund der §§ 20 Abs. 1 und 2 und 23 Abs. 1 des Thüringer
Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit (ThürKGG)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Oktober 2001
(GVBl. Seite 290), der §§ 19 Abs. 1 und 20 Abs. 2 der Thüringer
Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalord-
nung - ThürKO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28.
Januar 2003 (GVBl. Seite 41), zuletzt geändert durch das Be-
gleitgesetz zum Gesetz zur Änderung der Thüringer Kommunal-
ordnung vom 08. April 2009 (GVBl. Seite 345) und der §§ 1, 2,
und 12 des Thüringer Kommunalabgabengesetzes (ThürKAG)
in der Fassung der Neubekanntmachung vom 19. September
2000 (GVBl. Seite 301), zuletzt geändert durch das Sechste
Gesetz zur Änderung des Thüringer Kommunalabgabengeset-
zes (Beitragsbegrenzungsgesetz) vom 18. August 2009 (GVBl.
Seiten 646 f.) erlässt der Zweckverband Wasser- und Abwas-
ser-Verband Ilmenau folgende Satzung:

Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Einlei-
tung von Niederschlagswasser

in die öffentlichen Entwässerungseinrichtung des Zweck-
verbandesWasser- und Abwasser-Verband Ilmenau (GS-

NSW) vom 20.10.2010

§ 1
Gebührenerhebung

Der Wasser- und Abwasser-Verband Ilmenau (nachfolgend
Zweckverband genannt) erhebt nach Maßgabe dieser Satzung
für die Benutzung der öffentlichen Entwässerungseinrichtung in

A) Haushaltssatzung 2011

Haushaltssatzung 2011 desWasser- und Abwasser-Ver-
band Ilmenau (WAVI) für dasWirtschaftsjahr 2011

Auf Grund des § 55 Abs. 2 ThürKO i. V. m. § 36 KGG und in An-
wendung der VV-Mu-ThürGemHV unter 1.) erlässt der WAVI fol-
gende Haushaltssatzung:

§ 1
Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan 2011 für das Wirt-
schaftsjahr 2011 wird hiermit festgesetzt; er weist
im Erfolgsplan:
- Bereich Trinkwasser Erträge in Höhe von 9.314 TEUR

Aufwendungen in Höhe
von 8.945 TEUR
Jahresgewinn 369 TEUR

- Bereich Abwasser Erträge in Höhe von 10.537 TEUR
Aufwendungen in Höhe
von 10.178 TEUR
Jahresgewinn 359 TEUR

im Vermögenshaushalt:
- Bereich Trinkwasser Einnahmen in Höhe von 4.275 TEUR

Ausgaben in Höhe von 4.275 TEUR
- Bereich Abwasser Einnahmen in Höhe von 9.230 TEUR

Ausgaben in Höhe von 9.230 TEUR
aus.

§ 2
Der Gesamtbetrag für Kreditaufnahmen für Investitionen und In-
vestitionsfördermaßnahmen wird auf

2.722 TEUR
festgesetzt.

§ 3
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Ver-
mögenshaushalt für Maßnahmen:

im Bereich Trinkwasser: 800 TEUR
im Bereich Abwasser: 5.957 TEUR

wird auf 6.751 TEUR
neu festgesetzt.

§ 4
a.) Der Verband erhebt von seinen Mitgliedern eine Beteiligung

an den Betriebskosten im Bereich Abwasser in Höhe von
432 TEUR

Die Anteile je Verbandsmitglied errechnen sich nach der
festgestellten Abwassermenge in 2009.

b.) Der Verband erhebt eine Kostenbeteiligung der Straßenbau-
lastträger für Investitionskosten im Bereich Abwasser in Hö-
he von

788 TEUR
c.) Der Gesamtbetrag der Aufwendungen für Sachanlagen im

Vermögenshaushalt wird auf
8.245 TEUR

festgesetzt.

§ 5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung
von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan wird auf

3.308 TEUR
festgesetzt.

§ 6
Diese Haushaltssatzung tritt zum 01.01.2011 in Kraft.
ausgefertigt:

Ilmenau, 22.11.2010
Seeber
Verbandsvorsitzender
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Recht auf informationelle Selbstbestimmung ist von den Gebüh-
renpflichtigen zu dulden.
Für das Einleiten von Niederschlagswasser von Grundstücken
wird jährlich eine Einleitungsgebühr in Höhe von 0,25 Euro/ qm
Gebührenbemessungsfläche erhoben.

§ 4
Entstehen der Gebührenschuld

(1) Die Niederschlagswassereinleitungsgebühr entsteht mit je-
der Einleitung von Niederschlagswasser in die öffentliche Ent-
wässerungseinrichtung. Berechnet wird die Gebührenschuld mit
dem Beginn eines jeden Tages in Höhe eines Tagesbruchteils
der Gebührenschuld neu.
(2) Die Grundgebührenschuld für einleitende Grundstücke ent-
steht erstmals mit dem Tag der erstmaligen Einleitung von Nie-
derschlagswasser in die öffentliche Einrichtung. Für Einleitun-
gen, die vor dem Inkrafttreten dieser Satzung bereits erfolgten,
beginnt die Gebührenpflicht nach dieser Satzung mit deren In-
krafttreten. Im Übrigen entsteht die Grundgebührenschuld mit
dem Beginn eines jeden Tages in Höhe eines Tagesbruchteils
der Jahresgrundgebührenschuld neu.

§ 5
Gebührenschuldner

Gebührenschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der
Gebührenschuld Eigentümer des Grundstücks, Erbbauberech-
tigter oder Inhaber eines dinglichen Nutzungsrechts i.S. des Ar-
tikels 233 § 4 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Ge-
setzbuch (EGBGB) ist. Mehrere Gebührenschuldner sind
Gesamtschuldner.
Soweit der Eigentümer oder Erbbauberechtigte nicht im Grund-
buch eingetragen ist oder sonst die Eigentums- oder Berechti-
gungsfrage nicht ausreichend geklärt ist, so ist an seiner Stelle
derjenige zahlungspflichtig, der im Zeitpunkt des Entstehens
der Gebührenschuld der Besitzer des betroffenen Grundstückes
ist.

§ 6
Abrechnung, Fälligkeit, Vorauszahlung

(1) Die Grund- und Einleitungsgebühren werden jährlich abge-
rechnet. Stichtag der Abrechnung ist der 31.12. Die Grund- und
Einleitungsgebühren werden einen Monat nach Bekanntgabe
des Gebührenbescheides fällig.
(2) Der Verband fordert zweimonatliche Vorauszahlungen, die
berechnet werden aus einem Sechstel der Gebührenbemes-
sungsfläche und der für den Zeitraum der Vorausleistungen gül-
tigen Gebühren. Die Vorauszahlungen sind zum 15.02., 15.04.,
15.06., 15.08., 15.10. und 15.12. jeden Jahres fällig. Fehlen ab-
flussrelevante Grundstücksflächen aus dem Vorjahr, so setzt der
Verband die Höhe der Vorausleistung unter Schätzung der zu
erwartenden Flächen fest.

§ 7
Auskunfts- und Mitwirkungspflichten der Gebührenschuld-

ner
(1) Die Gebührenschuldner sind verpflichtet, dem Verband die
für die Höhe der Schuld maßgeblichen Auskünfte und Verände-
rungen insbesondere Änderungen der Eigentumsverhältnisse
und Namensänderungen unverzüglich mitzuteilen und über den
Umfang dieser Veränderungen - auf Verlangen auch unter Vorla-
ge entsprechender Unterlagen - Auskunft zu erteilen sowie Da-
ten und Unterlagen zu überlassen.
(2) Die Gebührenschuldner sind verpflichtet, bei der Ermittlung
der für die Festsetzung der Niederschlagswassereinleitungsge-
bühr erforderlichen Grundlagen mitzuwirken. Dazu haben sie
die Größe der bebauten, überbauten oder befestigten sowie ab-
flusswirksamen Flächen auf ihren Grundstücken im Rahmen ei-
ner Fragebogenerhebung oder sonstiger Tatsachenermittlung
anzugeben. Auf Aufforderung des Verbandes haben die Grund-
stückseigentümer einen Lageplan oder andere geeignete Unter-
lagen vorzulegen, aus denen sämtliche bebauten, überbauten
oder befestigten Flächen entnommen werden können.
(3) Wird die Größe der bebauten, überbauten oder befestigten
und somit abflussrelevanten Grundstücksfläche verändert, so
hat der Grundstückseigentümer die Änderung dem Verband in-
nerhalb eines Monats nach Abschluss der Veränderung anzu-
zeigen. Für die Änderungsanzeige gilt Absatz 2 entsprechend.
Die veränderte Größe der bebauten, überbauten oder befestig-
ten Grundstücksfläche wird mit dem 1. Tag des Monats berück-
sichtigt, nach dem die Änderungsanzeige durch den Gebühren-

Form von Einleitung von Niederschlagswasser Grund- und Ein-
leitungsgebühren.

§ 2
Grundgebühr

(1) Für bebaute oder befestigte Grundstücksflächen, welche die
öffentliche Entwässerungseinrichtung durch die Einleitung von
Niederschlagswasser in Anspruch nehmen, wird eine Grundge-
bühr erhoben.
(2) Die Grundgebühr beträgt für Grundstücke, von denen Nie-
derschlagswasser in die öffentliche Entwässerungseinrichtung
eingeleitet wird, je Grundstück und Monat 2,00 Euro.

§ 3
Einleitungsgebühr

Die Einleitungsgebühr wird nach Maßgabe der nachfolgenden
Absätze nach der Menge der Quadratmeterzahl der bebauten,
überbauten oder befestigten Grundstücksflächen mit Ausnahme
von öffentlichen Straßen berechnet, von denen Niederschlags-
wasser leitungsgebunden oder nicht leitungsgebunden abfluss-
wirksam in die öffentliche Entwässerungseinrichtung gelangen
kann. Eine nicht leitungsgebundene Zuleitung liegt insbesonde-
re vor, wenn von bebauten oder befestigten Flächen oberirdisch
aufgrund des Gefälles Niederschlagswasser in die öffentliche
Entwässerungseinrichtung gelangen kann.
Unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Befestigungsgra-
de werden diese Flächen mit folgenden Abflussfaktoren gewich-
tet:
a) Grundfläche unter dem Dach
aa) geneigte Dächer und Flachdächer 0,90
ab) Kiesdächer 0,50
ac) Gründächer

- mit einer Aufbaudicke bis 10 cm 0,50
- mit einer Aufbaudicke ab 10 cm 0,25

b) befestigte Flächen
ba) Beton, Schwarzdecken (Asphalt, Teer, o.Ä.),

Pflaster mit Fugenverguss, sonstige wasser-
undurchlässige Flächen mit Fugenverdichtung 0,90

bb) Pflaster (z.B. Rasen- oder Splittfugenpflaster),
Platten jeweils ohne Fugenverguss
- bis zu einer Fugenbreite kleiner 15 mm 0,75
- bis zu einer Fugenbreites größer/gleich 15 mm 0,50

bc) wassergebunde Decken
(aus Kies, Splitt, Schlacke o.Ä.) 0,50

bd) Porenpflaster oder ähnlich wassergebundes
Pflaster 0,50

be) Rasengittersteine 0,15
Bei unterschiedlicher Versiegelung wird die jeweilige Teilfläche
mit dem entsprechenden Abflussfaktor gewichtet. Grundlage für
die Erhebung der Niederschlagswassergebühren ist die Summe
der gewichteten Teilflächen (Gebührenbemessungsfläche).
Die Gebührenbemessungsfläche mindert sich bei der Vorhal-
tung und dem Betrieb von erdeingebauten, ganzjährig betriebe-
nen Behältern mit einem Volumen ab einem Kubikmeter zur
Niederschlagswasserspeicherung oder -versickerung und der
daraus resultierenden Entlastung der leitungsgebundenen öf-
fentlichen Entwässerungseinrichtung. Je Kubikmeter Rückhalte-
volumen wird die nach Satz 3 ermittelte Gebührenbemessungs-
fläche um 10 qm anrechenbare Fläche bis maximal zur
Gebührenbemessungsfläche gemindert. Wird durch eine vom
Verband genehmigte Eigengewinnungsanlage Niederschlags-
wasser zu Brauchwasser umgenutzt und dadurch die öffentliche
Entwässerungseinrichtung entlastet, wird die nach Satz 3 ermit-
telte Gebührenbemessungsfläche um 20 qm anrechenbare Flä-
che je Kubikmeter Rückhaltevolumen bis maximal zur Gebüh-
renbemessungsfläche gemindert. Das Vorhandensein solcher
Anlagen ist durch den Gebührenpflichtigen in geeigneter Art
und Weise dem Verband nachzuweisen.
Die der Gebührenerhebung zugrunde zu legenden befestigten
Flächen werden vom Zweckverband geschätzt, wenn der Ge-
bührenpflichtige der Mitwirkungspflicht nach dieser Satzung
nicht nachgekommen ist oder wenn konkrete Anhaltspunke da-
für vorliegen, dass eine getätigte Angabe unrichtig oder auf-
grund nachträglicher Änderungen unrichtig ist. Dabei kann der
Verband die Ermittlung von Grundstücksdaten aus amtlichen
Katasterunterlagen und im Rahmen einer Überfliegung und an-
schließenden Digitalisierung der Luftbildaufnahmen vornehmen.
Hierbei werden die schutzwürdigen Interessen der Betroffenen
berücksichtigt und eine Auflösung von maximal 20 cm pro Bild-
pixel nicht überschritten. Der damit verbundene Eingriff in das
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Mit Bescheid vom 18.11.2010 hat das Landratsamt des Ilm-
Kreises die nachfolgend abgedruckte 10. Änderungssatzung
zur Gebührensatzung zur Entwässerungs- und Fäkalsatzung
des Zweckverbandes Wasser- und Abwasser-Verband Ilmenau
(GS-EWS/FES) vom 28.01.2003 genehmigt.
Aufgrund der §§ 20 Abs. 1 und 2 und 23 Abs. 1 des Thüringer
Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit (ThürKGG)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Oktober 2001
(GVBl. Seite 290), der §§ 19 Abs. 1 und 20 Abs. 2 der Thüringer
Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalord-
nung - ThürKO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28.
Januar 2003 (GVBl. Seite 41), zuletzt geändert durch das Be-
gleitgesetz zum Gesetz zur Änderung der Thüringer Kommunal-
ordnung vom 08. April 2009 (GVBl. Seite 345) und der §§ 1, 2,
12 und 14 des Thüringer Kommunalabgabengesetzes (Thür-
KAG) in der Fassung der Neubekanntmachung vom 19. Sep-
tember 2000 (GVBl. Seite 301), zuletzt geändert durch das
Sechste Gesetz zur Änderung des Thüringer Kommunalabga-
bengesetzes (Beitragsbegrenzungsgesetz) vom 18. August
2009 (GVBl. Seiten 646 f.) erlässt der Zweckverband Wasser-
und Abwasser-Verband Ilmenau folgende Satzung:

10. Änderungssatzung zur Gebührensatzung zur Entwässe-
rungs- und Fäkalsatzung des ZweckverbandesWasser- und
Abwasser-Verband Ilmenau (GS-EWS/FES) vom 28.01.2003

Artikel 1
Die Gebührensatzung zur Entwässerungs- und Fäkalsatzung
des Zweckverbandes Wasser- und Abwasser-Verband Ilmenau
(GS-EWS/FES) vom 28.01.2003, zuletzt geändert durch die 9.
Änderungssatzung vom 09.02.2010 wird wie folgt geändert:
1. § 3 erhält folgende Fassung:

“§ 3 Einleitungsgebühr
(1) Die Einleitungsgebühr wird nach Maßgabe der nachfol-
genden Absätze nach der Menge der Abwässer berechnet,
die der Entwässerungseinrichtung von den angeschlosse-
nen Grundstücken zugeführt werden. Die Gebühr beträgt für
den Zeitraum vom 01.01.1995 bis 31.12.1998 4,50 DM (2,30
EUR) pro cbm Abwasser (Volleinleiter). Für den Zeitraum
vom 01.01.1999 bis zum 11.02.2003 beträgt die Einleitungs-
gebühr 4,20 DM/2,15 EUR pro cbm Abwasser (Volleinleiter).
Für den Zeitraum vom 12.02.2003 bis 31.12.2003 beträgt
die Gebühr 2,34 EUR pro cbm Abwasser (Volleinleiter). Ab
dem 01.01.2004 beträgt die Einleitungsgebühr 2,30 EUR pro
cbm Abwasser (Volleinleiter). Ab dem 01.01.2010 beträgt die
Einleitungsgebühr 2,57 EUR pro cbm Abwasser (Volleinlei-
ter). Ab dem 01.01.2011 beträgt die Einleitungsgebühr 2,18
EUR pro cbm Schmutzwasser (Volleinleiter).
(2) Als Abwassermenge gelten die dem Grundstück aus der
öffentlichen Wasserversorgungseinrichtung über einen ge-
eichten Wasserzähler zugeführten Wassermengen.
(3) Soweit aus der öffentlichen Wasserversorgungseinrich-
tung entnommenes Frischwasser nicht in die öffentliche Ent-
wässerungseinrichtung eingeleitet wird, kann der Gebühren-
schuldner eine entsprechende Absetzung beantragen.
Hierzu ist ein schriftlicher Antrag zur Prüfung und Genehmi-
gung beim Verband einzureichen. Der Nachweis über die
nicht zugeführte Wassermenge hat über einen geeichten
Wasserzähler zu erfolgen. Die Wasserzähler sind auf Kosten
des Gebührenpflichtigen durch einen Fachbetrieb einzubau-
en und vor der Inbetriebnahme vom Verband abzunehmen.
Die Abnahme der Zähler ist gemäß der Verwaltungskosten-
satzung kostenpflichtig. Der Nachweis der absetzbaren
Mengen obliegt dem Antragssteller. Die Regelungen des
Verbandes zu den Anforderungen für den Einbau von Zwi-
schenzählern sind zu beachten.
(4) Soweit aus der öffentlichen Wasserversorgungseinrich-
tung entnommenes Frischwasser nicht in die öffentliche Ent-
wässerungseinrichtung eingeleitet wird und diese Menge
nicht über einen Wasserzähler nach Absatz 3 gemessen
werden kann, kann der Gebührenschuldner in folgenden
Fällen eine pauschalierte Absetzung beantragen:
a) Bei landwirtschaftlichen Betrieben mit Viehhaltung kann

für jedes Stück Großvieh und je fünf (5) Stück Kleinvieh
(z.B. Schweine, Schafe, Ziegen) eine Wassermenge von
12 cbm/Jahr abgesetzt werden. Maßgebend ist die im
Vorjahr durchschnittlich gehaltene Viehzahl nach dem
von den Mitgliedsgemeinden zu ermittelnden Ergebnis
der dem Erhebungszeitraum vorangehenden jährlichen
Dezember-Viehzählung.

pflichtigen dem Verband zugegangen ist. Veränderungen wer-
den erst ab einer zu ändernden Fläche von 50 qm berücksich-
tigt.

§ 8
Inkrafttreten

Die Satzung tritt zum 01.01.2011 in Kraft

ausgefertigt Ilmenau, 22.11.2010
Seeber
Verbandsvorsitzender

C) 3. Änderung der Gebührensatzung zur
Wasserbenutzungssatzung

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Wasser- und
Abwasser-Verband Ilmenau hat in ihrer Sitzung am 28.10.2010
mit Beschluss Nr. 09/2010 die 3. Änderungssatzung zur Gebüh-
rensatzung zur Wasserbenutzungssatzung des Zweckverban-
des Wasser- und Abwasser-Verband Ilmenau (GS-WBS) vom
28.01.2003 beschlossen.
Mit Bescheid vom 22.11.2010 hat das Landratsamt des Ilm-
Kreises die nachfolgend abgedruckte 3. Änderungssatzung zur
Gebührensatzung zur Wasserbenutzungssatzung des Zweck-
verbandes Wasser- und Abwasser-Verband Ilmenau (GS-WBS)
vom 28.01.2003genehmigt.
Aufgrund der §§ 20 Abs. 1 und 2 und 23 Abs. 1 des Thüringer
Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit (ThürKGG)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Oktober 2001
(GVBl. Seite 290), der §§ 19 Abs. 1 und 20 Abs. 2 der Thüringer
Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalord-
nung - ThürKO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28.
Januar 2003 (GVBl. Seite 41), zuletzt geändert durch das Be-
gleitgesetz zum Gesetz zur Änderung der Thüringer Kommunal-
ordnung vom 08. April 2009 (GVBl. Seite 345) und der §§ 1, 2,
12 und 14 des Thüringer Kommunalabgabengesetzes (Thür-
KAG) in der Fassung der Neubekanntmachung vom 19. Sep-
tember 2000 (GVBl. Seite 301), zuletzt geändert durch das
Sechste Gesetz zur Änderung des Thüringer Kommunalabga-
bengesetzes (Beitragsbegrenzungsgesetz) vom 18. August
2009 (GVBl. Seiten 646 f.) erlässt der Zweckverband Wasser-
und Abwasser-Verband Ilmenau folgende Satzung:

3. Änderungssatzung zur Gebührensatzung zurWasserbe-
nutzungssatzung des ZweckverbandesWasser- und Ab-
wasser-Verband Ilmenau (GS-WBS) vom 28.01.2003

Artikel 1
Die Gebührensatzung zur Wasserbenutzungssatzung des
Zweckverbandes Wasser- und Abwasser-Verband Ilmenau (GS-
WBS) vom 28.01.2003, zuletzt geändert durch die 2. Ände-
rungssatzung vom 25.11.2005 wird wie folgt geändert:

§ 6 Abrechnung, Fälligkeit, Vorauszahlung wird wie folgt ge-
ändert:
Im Absatz 2 wird nach dem Satz 1 folgender Satz neu ein-
gefügt:
“Die Vorauszahlungen sind zum 15.02., 15.04., 15.06.,
15.08., 15.10. und 15.12. jeden Jahres fällig.“

Artikel 2
Die 3. Änderungssatzung vom 20.10.2010 zur Gebührensat-
zung zur Wasserbenutzungssatzung des Zweckverbandes Was-
ser- und Abwasser-Verband Ilmenau (GS-EWS/FES) vom
28.01.2003 tritt am 01.01.2011 in Kraft.

ausgefertigt Ilmenau, 22.11.2010
Seeber
Verbandsvorsitzender

D) 10. Änderung der Gebührensatzung zur
Entwässerungs- und Fäkalsatzung

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Wasser- und
Abwasser-Verband Ilmenau hat in ihrer Sitzung am 09.11.2010
mit Beschluss Nr. 13/2010 die 10. Änderungssatzung zur Ge-
bührensatzung zur Entwässerungs- und Fäkalsatzung des
Zweckverbandes Wasser- und Abwasser-Verband Ilmenau
(GS-EWS/FES) vom 28.01.2003 beschlossen.
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a) Im Absatz 1 werden die Sätze 2 bis 5 aufgehoben.
b) Die Absätze 2 bis 4 werden aufgehoben.

Artikel 2
Die 10. Änderungssatzung vom 20.10.2010 zur Gebührensat-
zung zur Entwässerungs- und Fäkalsatzung des Zweckverban-
des Wasser- und Abwasser-Verband Ilmenau (GS-EWS/FES)
vom 28.01.2003 tritt am 01.01.2011 in Kraft.

ausgefertigt Ilmenau, 22.11.2010
Seeber
Verbandsvorsitzender

E) 2. Änderung der Satzung für die Benutzung der
öffentlichen Entwässerungseinrichtungen

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Wasser- und
Abwasser-Verband Ilmenau hat in ihrer Sitzung am 09.11.2010
mit Beschluss Nr. 14/2010 die 2. Änderungsatzung zur Satzung
für die Benutzung der öffentlichen Entwässerungseinrichtung
des Zweckverbandes Wasser- und Abwasser-Verband Ilmenau
(EWS) vom 28.01.2003 beschlossen.
Mit Bescheid vom 18.11.2010 hat das Landratsamt des Ilm-
Kreises die nachfolgend abgedruckte 2. Änderungsatzung zur
Satzung für die Benutzung der öffentlichen Entwässerungsein-
richtung des Zweckverbandes Wasser- und Abwasser-Verband
Ilmenau (EWS) vom 28.01.2003 genehmigt.
Aufgrund der §§ 20 Abs. 2 und 23 Abs. 1 des Thüringer Geset-
zes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (ThürKGG) in der
Fassung der Neubekanntmachung v. 10.10.2001 (GVBl. S. 290),
der §§ 19 Abs. 1 und 20 Abs. 2 der Thüringer Gemeinde- und
Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung - ThürKO) in
der Fassung der Neubekanntmachung vom 28. Januar 203
(GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch das Begleitgesetz zum
Gesetz zur Änderung der Thüringer Kommunalordnung vom 08.
April 2009 (GVBl. Seite 345) erlässt der Zweckverband Wasser-
und Abwasser-Verband Ilmenau folgende Satzung:

2. Änderungsatzung zur Satzung für die Benutzung der öf-
fentlichen Entwässerungseinrichtung des Zweckverbandes

Wasser- und Abwasser-Verband Ilmenau (EWS) vom
23.08.2002

Artikel 1
Die Satzung für die Benutzung der öffentlichen Entwässerungs-
einrichtung des Zweckverbandes Wasser- und Abwasser-Ver-
band Ilmenau (EWS) vom 23.08.2002, zuletzt geändert durch
die 1. Änderungssatzung vom 18.11.2004, wird wie folgt geän-
dert:
1. § 3 Begriffsbestimmungen wird wie folgt geändert:

Bei dem Begriff Abwasser wird nach dem Wort verunreinigt
das Wort “(Schmutzwasser)“ und nach dem Wort abfließt
das Wort “(Niederschlagswasser)“ hinzugefügt und jeweils in
Klammern gesetzt.

2. § 9 Grundstücksentwässerungsanlage wird wie folgt geän-
dert:
Folgender Absatz 8 wird angefügt:
“(8) Entsprechen vorhandene Grundstücksentwässerungs-
anlagen, die der Abwasserentsorgung dienen, nicht mehr
den jeweils geltenden Bestimmungen, so hat der Grund-
stückseigentümer sie entsprechend auf eigene Kosten anzu-
passen. Der Zweckverband kann die Änderung in einer an-
gemessenen Frist verlangen. Die Anpassung an den Stand
der Technik ist durch den Grundstückseigentümer für vor-
handene Einleitungen, die in Kanäle des Zweckverbandes
erfolgen, innerhalb von 5 Jahren vorzunehmen, wenn eine
öffentliche Abwasserbehandlung für dessen Grundstück ge-
mäß dem Abwasserbeseitigungskonzept nicht erfolgt und
nicht vorgesehen ist. Die Frist beginnt mit der öffentlichen
Bekanntmachung des Abwasserbeseitigungskonzeptes. Für
diese Einleitungen ordnet der Zweckverband unverzüglich
die fristgemäße Anpassung an.“

3. § 20 Ordnungswidrigkeiten wird wie folgt geändert:
In Absatz 1 Satz 1 wird nach Nummer 5 der Punkt durch ein
Komma ersetzt und folgende Nummer 6 angefügt:
“6. entgegen § 9 Absatz 8 die Anpassung nicht oder nicht
umfassend in der vorgeschriebenen Frist vornimmt.“

b) Werden Leitungsschäden in den Trinkwasseranlagen auf
dem Grundstück des Gebührenschuldners nach dem
geeichten Wasserzähler des Verbandes festgestellt und
kann durch den Gebührenschuldner plausibel belegt
werden, dass dadurch Trinkwasser nicht in die öffentli-
che Entwässerungseinrichtung eingeleitet wurde, so
können absetzbare Mengen dann geltend gemacht wer-
den, wenn

- der diesbezügliche Antrag unverzüglich nach Feststel-
lung des Leitungsschadens, spätestens jedoch bis zum
Ablauf eines Monats nach Bekanntgabe des Gebühren-
bescheides dem Zweckverband vorliegt und

- die Plausibilitätsprüfung den Nachweis der Nichteinlei-
tung in die öffentliche Entwässerungseinrichtung er-
bracht hat (Nachweis der Rohrbruchbeseitigung, Vorla-
ge von Fotos und Rechnungen, Vorortkontrolle durch
den Zweckverband u.ä.).

Die infolge des Rohrbruches erhöhte bezogene Trinkwasser-
menge wird dann auf die Durchschnittsmenge der Vorjahre
reduziert. Liegen keine verlässlichen Vorjahreswerte vor,
wird der der Gebührenerhebung zugrunde zu legende Ver-
brauch durch den Zweckverband anhand des statistisch er-
mittelten Durchschnittswertes im Verbandsgebiet ermittelt.
(5) Darüber hinaus sind die zugrunde zu legenden Wasser-
mengen vom Zweckverband zu schätzen, wenn
1. ein Wasserzähler nicht vorhanden ist oder
2. der Zutritt zum Wasserzähler oder dessen Ablesung

nicht ermöglicht wird oder
3. sich konkrete Anhaltspunkte dafür ergeben, dass der

Wasserzähler nicht den wirklichen Wasserverbrauch an-
gibt.

(6) Vom Abzug nach Absatz 3 und 4 sind grundsätzlich Was-
sermengen bis 12 cbm jährlich ausgeschlossen.
(7) Wird bei Grundstücken vor Einleitung der Abwässer in
die Entwässerungsanlage eine Vorklärung oder sonstige
Vorbehandlung der Abwässer auf dem Grundstück verlangt,
so ermäßigen sich die Einleitungsgebühren für den Zeitraum
vom 01.01.1995 bis 31.12.1998 auf 4,15 DM (2,12 EUR),
vom 01.01.1999 bis 31.12.2003 auf 3,87 DM/1,98 EUR pro
cbm Abwasser und ab dem 01.01.2004 auf 2,12 EUR pro
cbm Abwasser (Teileinleiter). Ab dem 01.01.2010 beträgt die
Einleitungsgebühr 2,31 EUR pro cbm Abwasser (Teileinlei-
ter). Ab dem 01.01.2011 beträgt die Einleitungsgebühr 2,08
EUR pro cbm Schmutzwasser (Teileinleiter). Das gilt nicht
für Grundstücke mit gewerblichen oder sonstigen Betrieben,
bei denen die Vorklärung oder Vorbehandlung lediglich be-
wirkt, dass die Abwässer dem durchschnittlichen Verschmut-
zungsgrad oder der üblichen Verschmutzungsart der einge-
leiteten Abwässer entsprechen.
(8) Bei Grundstücken, von denen nur Niederschlagswasser
in die Entwässerungsanlage eingeleitet wird, wird eine Ge-
bühr nach der Satzung über die Erhebung von Gebühren für
die Einleitung von Niederschlagswasser erhoben.
(9) Wird der öffentlichen Wasserversorgungsanlage kein
Wasser entnommen, aber durch den Verbrauch von Trink-
wasser oder Brauchwasser aus einer Eigenversorgungsan-
lage Abwasser erzeugt, so ist in Höhe des Verbrauchs die
Einleitungsgebühr zu entrichten. Den Verbrauch hat der
Grundstückseigentümer in geeigneter Weise nachzuweisen.
Kann er das nicht, erfolgt durch den Zweckverband eine
Schätzung. Abs. (7) bleibt davon unberührt.
(10) Soweit bei einem gewerblichen Einleiter die Abwasser-
menge mittels Abwasserzähler ermittelt wird, ist diese ermit-
telte Abwassermenge Grundlage für die Berechnung der
Einleitungsgebühr.“

2. § 4 Beseitigungsgebühr wird wie folgt geändert:
a) Im Abs. 2 wird nach dem Satz 8 folgender Satz 9 angefügt:

“Ab dem 01.01.2011 beträgt die Beseitigungsgebühr 49,79
Euro pro cbm Abwasser aus einer Hauskläranlage.“

b) Im Abs. 3 wird nach dem Satz 5 folgender Satz 6 angefügt:
“Ab dem 01.01.2011 beträgt die Beseitigungsgebühr aus ei-
ner abflusslosen Grube 21,15 Euro pro cbm Abwasser.“

3. § 8 Abrechnung, Fälligkeit, Vorauszahlung wird wie folgt ge-
ändert:
Im Absatz 2 wird nach dem Satz 1 folgender Satz neu ein-
gefügt:
“Die Vorauszahlungen sind zum 15.02., 15.04., 15.06.,
15.08., 15.10. und 15.12. jeden Jahres fällig.“

4. § 9 Auskunfts- und Mitteilungspflichten der Gebührenschuld-
ner wird wie folgt geändert:
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gen Thüringer Ministeriums für Landwirtschaft, Naturschutz und
Umwelt vom 12.08.2009, welche am 01.10.2009 in Kraft trat, die
Anspruchsvoraussetzungen für Zuwendungen für Kleinkläranla-
gen erfüllen. Es sind die Gebiete aufgeführt, die durch den kom-
munalen Aufgabenträger nicht bzw. nicht innerhalb von 15 Jah-
ren an eine öffentliche Abwasserbehandlungsanlage
angeschlossen werden sollen. So kennzeichnet die Erste Fort-
schreibung des ABK 2010 des Zweckverbandes den aktuellen
Stand und die geplante Entwicklung der Abwasserentsorgung,
wie die gesetzlich festgelegte Verpflichtung - eine dem Stand
der Technik entsprechende biologische Abwasserbehandlung
aller Grundstücke im Verbandsgebiet über zentrale oder dezen-
trale Anlagen zu schaffen - umzusetzen ist. Zeitlich gegliedert
sind im ABK Einzelmaßnahmen im Zeitraum von 2010 bis 2015
als kurzfristig zu realisieren aufgeführt sowie mittel- und lang-
fristig durchzuführende Anschlussmaßnahmen ausgewiesen.
Die mittelfristige Betrachtung bezieht sich dabei auf den Zeit-
raum von 2016 bis 2024. Der langfristige Entwicklungszeitraum
umfasst den Endausbau der gesamten Entwässerungseinrich-
tung nach 2024. Weiterhin sind Gebiete ausgewiesen, die an
keine zentrale Abwasserbehandlungsanlage angeschlossen
werden sollen und deren Abwasserbehandlung dauerhaft über
biologische Kleinkläranlagen zu erfolgen hat. Schwerpunkte des
ABK stellen die ländlichen Gebiete dar, in denen bislang keine
dem Stand der Technik entsprechende Abwasserbehandlung
über Kleinkläranlagen erfolgt.
Das ABK 2010 desWAVI, 1. Fortschreibung 2010 liegt in der
Zeit vom 10.01.2011 bis 21.01.2011 während der Sprechzei-
ten in den Geschäftsräumen des Verbandes (Naumannstra-
ße 21, 98693 Ilmenau) öffentlich aus und kann eingesehen
werden:
Sprechzeiten:
Montag bis Donnerstag 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr und

13.00 Uhr bis 15.00 Uhr
Freitag von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Terminabsprachen zur weitergehenden Information können un-
ter den Rufnummern 03677 / 64 85 53 bzw. 03677 / 64 85 30
vorgenommen werden.

Ilmenau, im November 2010
Seeber
Verbandsvorsitzender

G) Öffentliche Zustellung durch Benachrichtigung

Hiermit benachrichtigt der Zweckverband Wasser- und Abwas-
ser-Verband Ilmenau

Herrn Fred Pfeiffer
letzte bekannte Anschrift:
Herderstraße 4
98693 Ilmenau

dass in den Geschäftsräumen des Zweckverbandes, Naumann-
straße 21, 98693 Ilmenau, nachfolgende Bescheide zu den übli-
chen Geschäftszeiten eingesehen werden können:

Kundennummer: 0166184
- Endabrechnung zum Gebührenbescheid vom 03.09.2010

(VA201000471) sowie
- Endabrechnung zum Gebührenbescheid vom 03.09.2010

(VA201000470)
Die Endabrechnung des Gebührenbescheides gilt gemäß § 15
Thüringer Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungsgesetzt
(ThürVwZVG) 2 Wochen nach Veröffentlichung der Benachrich-
tigung als zugestellt.

Engelhardt
Geschäftsleiter

Artikel 2
1. Die 2. Änderungssatzung zur Satzung für die Benutzung der

öffentlichen Entwässerungseinrichtung tritt am Tage nach ih-
rer Bekanntmachung in Kraft.

2. Abweichend von Absatz 1 tritt Artikel 1 Nr. 1 der 2. Ände-
rungssatzung zur Satzung für die Benutzung der öffentlichen
Entwässerungseinrichtung am 01.01.2011 in Kraft

ausgefertigt Ilmenau, 22.11.2010
Seeber
Verbandsvorsitzender

II. Genehmigungsvermerk
Mit Bescheid vom 18.11.2010 hat das Landratsamt des Ilm-
Kreises die Haushaltssatzung für das Wirtschaftsjahr 2010 des
Zweckverbandes Wasser- und Abwasser-Verband Ilmenau ge-
nehmigt.

III. Auslegungshinweise
Die Haushaltssatzung für das Wirtschaftsjahr 2011 des Zweck-
verbandes Wasser- und Abwasser-Verband Ilmenau zusammen
mit dem Wirtschaftsplan 2011 in seiner gültigen Fassung liegen
in der Zeit von 02.05.2011 bis 13.05.2011 während der Sprech-
zeiten im kaufmännischen Bereich in den Geschäftsräumen des
Verbandes öffentlich aus (Naumannstraße 21, 98693 Ilmenau).
Sprechzeiten:
Montag bis Donnerstag 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr und

13.00 Uhr bis 15.00 Uhr
Freitag von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr

Seeber
Oberbürgermeister der Stadt Ilmenau
Verbandsvorsitzender

F) Informationen zum Abwasserbeseitigungskonzept
desWAVI

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Wasser- und
Abwasser-Verband Ilmenau hat in ihrer Sitzung am 09.11.2010
mit Beschluss Nr. 16/2010 das Abwasserbeseitigungskonzept
2010 (ABK 2010) beschlossen. Das ABK ist entsprechend § 58
a Absatz 2 Thüringer Wassergesetz (ThürWG) öffentlich be-
kannt zu machen.

Informationen zum Abwasserbeseitigungskonzept, 1. Fort-
schreibung 2010 des ZweckverbandesWasser- und Abwas-

ser-Verband Ilmenau
Die Abwasserbeseitigung stellt eine von den kommunalen Auf-
gabenträgern wahrzunehmende Pflichtaufgabe dar. So obliegen
Planung und Realisierung einer ordnungsgemäßen Abwasser-
ableitung und -behandlung und die Darstellung des Planungs-
und Realisierungszustandes im Verbandsgebiet dem Zweckver-
band Wasser- und Abwasser-Verband Ilmenau.
In der Novellierung des ThürWG wurden mit dem Dritten Gesetz
zur Änderung des ThürWG vom 20.03.2009 in § 58 a Verpflich-
tungen und Regelungen zur Erstellung der ABK durch die kom-
munalen Aufgabenträger neu getroffen. Die Vorlage des zu ver-
öffentlichenden ABK bei den zuständigen Unteren
Wasserbehörden gilt gleichzeitig als Antrag nach § 58 Absatz 3
Satz 1 Nr. 7 auf Befreiung von der Abwasserbeseitigungspflicht
von Grundstücken mit Direkteinleitungen, die in den nächsten
15 Jahren bzw. dauerhaft an keine öffentliche Abwasseranlage
angeschlossen werden. Im ABK sind außerdem solche Gebiete
oder Grundstücke ausgewiesen, die nach der Richtlinie zur För-
derung von Kleinkläranlagen im Freistaat Thüringen des damali-
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TOP 6 Bestätigung des Protokolls der I. Verbandsver-
sammlung 2010 vom 02.06.2010 (öffentliche Sit-
zung)

TOP 7 2. Satzung zur Änderung der Gebührensatzung
zur Entwässerungssatzung - GS-EWS

TOP 8 4. Änderung der Satzung für die Benutzung der
öffentlichen Entwässerungseinrichtung des Was-
ser-/Abwasserzweckverbandes Arnstadt und Um-
gebung - EWS

TOP 9 2. Satzung zur Änderung der Verwaltungskosten-
satzung des Wasser-/Abwasserzweckverbandes
Arnstadt und Umgebung

TOP 10 Satzung zur Änderung der Verbandssatzung des
Wasser-/Abwasserzweckverbandes Arnstadt und
Umgebung

TOP 11 Entschädigungssatzung
TOP 12 Änderung zur investiven Kostenbeteiligung
TOP 13 Straßenoberflächenentwässerung
TOP 13.1 Beschlussfassung zur Erfüllung einschlägiger

Forderungen des Thüringer Rechnungshofes
TOP 13.2 Beschlussfassung zur Stundung und Verzinsung

von kommunalen Verbindlichkeiten aus der inves-
tiven Kostenbeteiligung zur Straßenoberflächen-
entwässerung

TOP 14 Bestellung eines Abschlussprüfers für den Jah-
resabschluss 2010 des Wasser-/Abwasserzweck-
verbandes Arnstadt und Umgebung

TOP 15 Beschluss des Wirtschaftsplanes 2011 des Was-
ser-/Abwasserzweckverbandes Arnstadt und Um-
gebung bzw. des Eigenbetriebes

TOP 16 Beschluss der Haushaltssatzung 2011 des Was-
ser-/Abwasserzweckverbandes Arnstadt und Um-
gebung

TOP 17 Verbraucherbeirat
TOP 17.1 Zusammensetzung des Verbraucherbeirates -

Personelle Veränderung bezüglich der Beteili-
gung von Zweckverbandsseite

TOP 17.2 Besprechung von und Entscheidung zu zwei (2)
Empfehlungen und einer (1) Anfrage des Verbrau-
cherbeirates aus dessen Sitzung vom 27.10.2010

TOP 18 Sonstiges
TOP 19 Bürgeranfragen

Günsel
Verbandsvorsitzender

D) Aufforderung zur Einreichung von
Fördermittelanträgen

Aufforderung zur Einreichung von Fördermittelanträgen
beim WAZV Arnstadt und Umgebung zur Förderung von
Kleinkläranlagen
- Verbandsgebiet Einzugsbereich Ilm-Kreis -
Gemäß Pkt. 7.1.1 der Richtlinie zur Förderung von Kleinkläran-
lagen im Freistaat Thüringen vom 12.08.2009 (veröffentlicht im
ThürStAnz Nr. 34/2009 S. 1427 - 1430) hat der kommunale Auf-
gabenträger der Abwasserbeseitigung jährlich die in seinem Zu-
ständigkeitsbereich liegenden Gebiete öffentlich bekannt zu ge-
ben, für die er Anträge auf Fördermittel für Kleinkläranlagen
privater und sonstiger Grundstücke entgegennimmt, in denen
ein Anschluss an eine öffentliche Abwasserbehandlungsanlage
gemäß Abwasserbeseitigungskonzept (ABK) nicht innerhalb
von 15 Jahren vorgesehen ist.
Für folgende Grundstücke nimmt der Wasser-/Abwasserzweck-
verbandes Arnstadt und Umgebung entsprechend den in sei-
nem ABK 2010 ausgewiesenen Gebieten Fördermittelanträge
für Kleinkläranlagen an, die in den kommenden zwei Jahren zur

A) Einladung zur Sitzung des Verbraucherbeirats

Am Mittwoch, dem 15. Dezember 2010, 16:30 Uhr, wird in der
Verbandskläranlage Arnstadt (Sitzungssaal), Am Schwimmbad,
99334 Ichtershausen, die

V. Sitzung des Verbraucherbeirates
des Wasser-/Abwasserzweckverbandes Arnstadt und Umge-
bung in der aktuellen Kommunalwahlperiode durchgeführt. Die
Sitzung ist öffentlich.
Tagesordnung:
TOP 1 Feststellung der Anwesenheit und Beschlussfä-

higkeit
TOP 2 Protokollkontrolle
TOP 3 Änderung der Geschäftsordnung
TOP 4 Verbandsversammlung am 20.12.2010
TOP 5 Sonstiges

Alexandra Eckert
Vorsitzende des Verbraucherbeirates

B) Einladung zurWerkausschusssitzung

Am Montag, dem 13. Dezember 2010, findet im Besprechungs-
raum I („Kantine“) des Verwaltungsobjektes Schönbrunn Arn-
stadt, Schönbrunn 9, 99310 Arnstadt, die

V.Werkausschusssitzung 2010
des Wasser-/Abwasserzweckverbandes Arnstadt und Umge-
bung statt. Der öffentliche Teil dieser Sitzung beginnt um 10:00
Uhr.
Tagesordnung:
I. Nichtöffentlicher Teil
II. Öffentlicher Teil:
TOP 7 Bestätigung des Protokolls der II. Werkaus-

schusssitzung 2009 vom 22.06.2009
TOP 8 Information zu der 2. Satzung zur Änderung der

Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung -
GS-EWS

TOP 9 Information zu der 4. Änderung der Satzung für
die Benutzung der öffentlichen Entwässerungs-
einrichtung des Wasser-/Abwasserzweckverban-
des

TOP 10 Information zu der 2. Satzung zur Änderung der
Verwaltungskostensatzung des Wasser-/Abwas-
serzweckverbandes Arnstadt und Umgebung

TOP 11 Information zu der Satzung zur Änderung der
Verbandssatzung des Wasser-/ Abwasserzweck-
verbandes Arnstadt und Umgebung

TOP 12 Information zu der Entschädigungssatzung
TOP 13 Haushaltssatzung/Wirtschaftsplan 2011
TOP 14 Sonstiges

Günsel
Verbandsvorsitzender

C) Einladung zur Verbandsversammlung

Am Montag, 20. Dezember 2010, wird in der Verbandskläranla-
ge Arnstadt (Sitzungssaal), Am Schwimmbad, 99334 Ichters-
hausen, die

III. Verbandsversammlung 2010
des Wasser-/Abwasserzweckverbandes Arnstadt und Umge-
bung durchgeführt. Der öffentliche Teil dieser Sitzung beginnt
um 16:00 Uhr.
Tagesordnung:
I. Nichtöffentlicher Teil
II. Öffentlicher Teil:
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Im Jahr 2012:
- Gemarkung Angelhausen-Oberndorf Flur 7 Flurstück

58/174, Flur 9 Flurstücke 159/4, 160/4,164/4, 500/164
- Gemarkung Arnstadt Flur 59 Flurstücke 809/1, 813/1, 813/2,

4428/669, Flur 62
Flurstücke 729/1, 885/5

- Gemarkung Bösleben Flur 4 Flurstück 745/1
- Gemarkung Dosdorf Flur 7 Flurstück 283/3
- Gemarkung Ellichleben Flur 4 Flurstück 297/1, Flur 8 Flur-

stück 383/684
- Gemarkung Elxleben Flur 9 Flurstücke 902/1, 902/5
- Gemarkung Gösselborn Flur 2 Flurstück 1/1
- Gemarkung Ichtershausen Flur 2 Flurstück 387/26
- Gemarkung Neuroda Flur 2 Flurstück 109/4
- Gemarkung Osthausen Flur 0 Flurstück 253/9
- Gemarkung Siegelbach Flur 1 Flurstück 70/1
- Gemarkung Singen Flur 7 Flurstücke 191/12, 196/1, 198/0,

Flur 8 Flurstücke 263/1, 435/251, 440/251
Die Grundstückseigentümer werden aufgefordert, die Fördermit-
telanträge beim WAZV für die entsprechenden ausgewiesenen
Jahresscheiben einzureichen. Dazu sind die Antragsformulare
der Thüringer Aufbaubank zu verwenden, die auf der Internet-
seite der Thüringer Aufbaubank http://www.aufbaubank.de (För-
derprogramme Förderprogramme A-Z Förderung von Klein-
kläranlagen im Freistaat Thüringen des TMLFUN) zu finden
sind. Auf der Homepage des WAZV http://www.wazv-
arnstadt.de stehen die Anträge sowie die Förderrichtlinie und
sonstige Hinweise zum Antragsverfahren unter der Rubrik
„Kleinkläranlagen“ zur Verfügung. Auf Anforderung stellt Ihnen
der Zweckverband die Antragsformulare auch zu. Unter der Ruf-
nummer 03628 609-151 wird bei Fragen und Erklärungsbedarf
geholfen.

biologischen Abwasserbehandlung durch einen Ersatzneubau
ersetzt oder nachgerüstet werden sollen:
Im Jahr 2010:
- Gemarkung Niederwillingen Flur 7 Flurstücke 187/0, 187/1,

187/2, 187/4, 188/2, 201/0
- Gemarkung Oberilm Flur 2 Flurstück 62/6, Flur 3 Flurstücke

262/3, 262/6, 262/7, Flur 4 Flurstücke 331/2, 331/3, 3331/6,
331/9, 373/343, Flur 5 Flurstück 667/388

- Gemarkung Oberwillingen Flur 2 Flurstück 14/2
- Gemarkung Stadtilm Flur 8 Flurstück 722/0, Flur 13 Flurstü-

cke 1264/3, 1293/11, 1294/1, 1294/3, 1294/8, 1294/9,
1457/11136, 1484/1136, 1458/1136, 1506/1136

Im Jahr 2011:
- Gemarkung Behringen Flur 2 Flurstücke 20/1, 21/0, 22/1,

22/2, 23/2, 23/3, 23/4, 24/1, 25/1, 26/1, 27/0, 29/1, 271/1,
271/3, 336/23, 337/23, Flur 4 Flurstück 178/0

- Gemarkung Dienstedt Flur 2 Flurstück 290/0
- Gemarkung Dörnfeld Flur 2 Flurstücke 2/24, 2/25, 2/26,

11/17, Flur 3 Flurstück 112/23
- Gemarkung Griesheim Flur 3 Flurstücke 171/1, 186/1
- Gemarkung Großliebringen Flur 8 361/333, Flur 10 Flurstü-

cke 443/1, 463/3, 463/4, 555/463
- Gemarkung Hammersfeld Flur 3 Flurstück 127/2
- Gemarkung Neusiß Flur 4 Flurstück 466/0
- Gemarkung Oesteröda Flur 1 Flurstücke 2/7, 3/9, 5/1, 5/3,

5/4, 14/0, 15/0, 19/0, 20/0, 32/0, 36/12, 37/16, 39/22, 40/9,
Flur 2 Flurstück 104/2

- Gemarkung Sülzenbrücken Flur 2 Flurstück 171/0, Flur 45
Flurstück 549/1

Ende des amtlichenTeiles


